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4-Zimmerwohnung mit Balkon, 
Fernwärme und TG-Stellplatz
4 Zimmer, ca. 113 m² Wohnfläche, Gästebad mit 
Dusche,Südloggia, TG-Stellplatz, Baujahr ca. 1978, 
Fernwärme, 63 kWh/(m²a), EEK B

List

420.000,- €
4984

Wohn-/Geschäftshaus aufgeteilt 
nach WEG
8 Wohneinheiten, ca. 542 m² Wohnfläche,  
ca. 367 m² Grundstücksfläche, Baujahr ca. 1900, Öl, 
Zentralheizung, Energieausweis wird nicht benötigt

Döhren

1.150.000,- €
5479

2-Zimmerwohnung mit Südbalkon 
und Fahrstuhl
2 Zimmer, ca. 54 m² Wohnfläche, 1. Obergeschoss, 
Loggia, Aufzug vorhanden, Baujahr ca. 1965, Gas, 
Zentralheizung, 111 kWh/(m²a), EEK D

Bult

125.000,- €
5485

*Energieausweis liegt zur Besichtigung vor

Ankommen & Wohlfühlen – modernisiertes Reihenmittelhaus
6 Zimmer, ca. 179 m² Wohnfläche, ca. 365 m² Grundstücksfläche, vermietet, JNKM 19.800,00 € , 
Baujahr ca. 1934, Gas, Zentralheizung, 139,80 kWh/(m²a), EEK E

Bult

749.000,- €
5434
zzgl. Maklercourtage 3,57 % inkl. MwSt.

9 Zimmer, 2 Wohneinheiten, ca. 189 m²  
Wohnfläche, ca. 698 m² Grundstücksfläche,  
nahe Steinhuder Meer, Baujahr ca. 1997*

Einfamilienhaus mit Einlieger-
wohnung, Wintergarten & 2 Kaminen

Auhagen

399.000,- €
5352
zzgl. Maklercourtage 3,57 % inkl. MwSt.

zzgl. Maklercourtage 3,57 % inkl. MwSt. zzgl. Maklercourtage 3,57 % inkl. MwSt.

3-Zimmerwohnung mit großzügiger 
Loggia und Stellplatz

Ehlershausen

3 Zimmer, ca. 101 m² Wohnfläche, 1. Oberge-
schoss, Gäste WC, überdachte Loggia, Baujahr ca. 
1993, Gas, Zentralheizung, 121 kWh/(m²a), EEK D

230.000,- €
5507
zzgl. Maklercourtage 3,57 % inkl. MwSt.

zzgl. Maklercourtage 5,95 % inkl. MwSt.
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An den Anfang gehört Klartext: Die wirtschaft‑
liche Lage 2026 in unserem Land ist ernst! Drei 
Jahre Rezession, fehlende Inve‑
stitionen, eine Industrie im Rück‑
wärtsgang. Deutschland steht an 
einem Wendepunkt, und im Auto‑
mobilland Niedersachsen spüren 
wir das besonders deutlich.

Krisen sind aber kein Natur‑
gesetz. Sie sind eine Mahnung. 
Politik und Wirtschaft müssen 
wieder gemeinsam gestalten. Wir 
brauchen Verlässlichkeit, weni‑
ger Bürokratie, echte Reformen 
und den Mut, Entscheidungen zu 
treffen. Ohne diesen Kurswechsel 
riskieren wir, dass unser Land 
wirtschaftl ich den Anschluss 
verliert. Manchmal zeigt sich der 
Reformstau im Kleinen besonders 
deutlich. Wenn eine 21‑seitige Verordnung in 
Hannover den Kurvenradius eines Lastenrads 
im Hausflur regeln soll, dann läuft etwas schief. 
Solche Beispiele untergraben Vertrauen – und 
Vertrauen ist die Grundlage jeder Investition. Die 
gute Nachricht: Sie wird so nicht in Kraft treten.

Die wirtschaftliche Lage ist ernst!
Gleichzeitig stehen wir vor sicherheitspolitischen 

Herausforderungen, die wir lange nicht für möglich 
gehalten hätten. Drohnenangriffe, 
Cyberattacken, hybride Bedro‑
hungen: Europa befindet sich nicht 
mehr im Frieden, es ist ein hybrider 
Krieg. Unternehmen müssen res‑
ilienter werden, denn im Ernstfall 
kann der Staat nicht alles abfedern. 
Als IHK begleiten wir Sie dabei – mit 
Austausch, Beratung und klaren 
Forderungen an die Politik.

2026 wird ein Jahr der Entschei‑
dungen. Ein Jahr, in dem Vertrauen 
zwischen Politik, Verwaltung und 
Wirtschaft neu wachsen muss. 
Ein Jahr, in dem wir uns nicht 
mit der Behandlung von Symp-
tomen zufriedengeben dürfen.

Ich bin überzeugt: Deutschland kann Zukunft. 
Aber wir müssen sie wieder mutig gestalten.

Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in ein 
Jahr voller Herausforderungen – und voller Chancen.

Liebe Mitglieder, 
liebe Freundinnen und Freunde,

die IHK Hannover vertritt 180.000 Mitglieds‑
unternehmen, unser Verband über 12.000 
Menschen, die das Interesse an Immobilien eint.

„Wirtschaft und Sicherheit“ – darum geht es 
jetzt. Und treffender als Gerhard Oppermann 
hätte ich es mit Blick auf unsere Branche auch 
nicht formulieren können!

Herzlichst
Ihr Oliver Kiaman

Vorsitzender Haus & Grund Hannover
Vize-Präsident Industrie- und 

Handelskammer Hannover

Gerhard Oppermann
Präsident Industrie- und Handelskammer Hannover
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„Die üstra im Schneewinter 2026“
Der Schneewinter 2026 hat 
den Nahverkehr in Hannover 
an seine Grenzen gebracht, 
und der Satz „Die Sicherheit 
der Fahrgäste und der Kol-
leginnen und Kollegen geht 
vor“ wirkte in dieser Situa-
tion eher wie eine Schutz-
behauptung als wie ein Aus-
druck verantwortungsvoller 
Führung. 

Nicht, weil Sicherheit unwich‑
tig wäre, sondern weil das 
übervorsichtige Einstellen 
des Betriebs das gesamte 
System erst recht ins Wanken 
gebracht hat, bis heute. 
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Der Nahverkehr ist eine der 
zentralen Lebensadern einer 
Großstadt. Wenn er ausfällt, 
betrifft das nicht nur die 
sprichwörtl iche Kranken‑
schwester, die nicht weiß, wie 

sie zur Arbeit kommen soll. 
Pflegekräfte, Ärzte, OP‑Teams 
und Rettungsdienste errei‑
chen ihre Arbeitsplätze nicht 
oder viel zu spät, Schicht‑
wechsel verzögern sich, Sta‑
tionen sind unterbesetzt und 
geplante Eingriffe müssen 
verschoben werden. 
Kita-Kräfte und Lehrkräfte 
bleiben stecken, Unterricht 
fällt aus oder beginnt verspä‑
tet, Eltern müssen spontan 
Betreuung organisieren und 
fehlen wiederum selbst am 
Arbeitsplatz. Supermärkte 
öffnen später oder mit zu 
wenig Personal, Lieferketten 

geraten ins Stocken, frische 
Waren fehlen. 

Überall dort, wo Menschen 
phys isch anwesend se in 
müssen und ihre Arbeit nicht 
aus dem Homeoffice heraus 
erledigen können, ist ein 
funktionierender Nahverkehr 
unverzichtbar.

Dass Straßenbahnen zwei 
Tage nach Kriegsende wieder 
fuhren, ist kein pathetischer 
Vergleich, sondern zeigt die 
enorme Bedeutung des Nah‑
verkehrs und den damaligen 
Willen, ihn unter allen Um‑

Der Wintersturm „Elli“ be-
scherte der Landeshauptstadt 
ein ordentliches Schnee-Chaos. 
Vor allem die üstra hatte große 
Probleme: Busse und Bahnen 
fuhren allenfalls eingeschränkt 
und kamen, wenn überhaupt, 
nur mir großer Verspätung 
ans Ziel. Tagelang herrschte 
sogar in großen Teilen völliger 
Stillstand.

Hinzu kam beim Verkehrsunter‑
nehmen noch ein Kommunikati‑
onsdesaster. An den Stadtbahn-
Haltstationen warteten die 
Fahrgäste zeitweise vergeb‑
lich auf Informationen. Auch 
der üstra-Server für die Fahr‑
planauskunft war zwischen‑
zeitlich zusammengebrochen. 
Hinzu kam: Die Infos in der App 
des Verkehrsunternehmens 
zeigten nicht immer die Realität 
an, denn es gab zumindest ab 

Schnee-Chaos in der Landeshauptstadt

Warum kamen Busse und Bahnen 
der üstra zum Stillstand?

und zu funktionierende Ver‑
bindungen.
Mit Recht fordern daher vie‑
le Fahrgäste im Zeitalter von 
künstlicher Intelligenz, dass sie 
nicht nur darüber informiert 
werden, welche Verbindungen 
ausfallen, sondern dass sie auch 
Informationen bekommen, mit 
welchen Bussen und Bahnen 
sie zum Ziel kommen – zur Not 
über einen Umweg.  
Erwähnenswert: Ausgerechnet 
die wegen ihrer mangelnden 
Zuverlässigkeit auch in wärme‑
ren Jahreszeiten in der Dauer-
Kritik stehenden S-Bahnen 
hatten das Schneechaos zügig 
in den Griff bekommen. Sehr 
bald fuhren ihre Linien wieder 
regulär.
Dazu ein Kommentar von Dr. 
Oliver Kiaman, Vorstandsvor‑
sitzender von Haus & Grund 
Hannover: 
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Persönlich 
für Sie da.

Theaterstraße 2 
30519 Hannover
0511 300 30 700
makler@hug.immo

Lassen Sie sich jetzt beraten:

Annika Mittelstädt
Vermietung Region Hannover

www.hug.immo

ständen am Laufen zu hal‑
ten. Heute scheint dagegen 
schon die Schneehöhe, die 
den Rand der im Büro getra‑
genen Sneakers erreicht, als 
Maßstab für eine Betriebs‑
einstellung zu dienen. 

Dabei hat die üstra in der 
Vergangenheit mehrfach 
bewiesen, dass sie extreme 
Wetterlagen meistern kann. 
Während des Orkans Kyrill 
2007 etwa wurden Bügel‑
fahrten angeordnet,  um 
die Oberleitungen eisfrei 
zu halten. Die Leitstelle war 
nach übereinstimmenden 
Berichten voll besetzt, der 
Vorstand in der Öffentlich‑
keit sichtbar, Entscheidun‑
gen wurden schnell getrof‑
fen, und wenn das Streusalz 
knapp wurde, organisierte 

man es nach meiner Wahr‑
nehmung kurzerhand auf 
dem kleinen Dienstweg – 
auch nachts. 

I n  d e n  S c h n e e w i nte r n 
2009/10 und 2012/13 galt 
dasselbe Prinzip: Das Sys‑
tem Stadtbahn bleibt nur 
stabil, wenn es fährt. Wird 
der Betrieb erst einmal ein‑
gestellt, lässt er sich nicht 
einfach wieder hochfahren. 

Und genau das passierte in 
den letzten Tagen: Nicht nur 
der Betrieb selbst kam zum 
Erliegen, auch die Fahrgas‑
tinformation brach zusam‑
men. Zugzielanzeiger fielen 
aus, Internetinformationen 
waren unzuverlässig und 
selbst das Servicepersonal 
im Kundencenter am Platz 
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der Weltausstellung wusste 
nicht, ob der Betrieb lief oder 
nicht. Kein Wunder also, dass 
die Fahrgäste sich alleingelas‑
sen fühlten und schlicht nicht 
wussten, woran sie waren.

Hinzu kam, dass Hochbahn‑
steige und Bushaltestellen 
tagelang nicht geräumt wur‑
den. Vereiste Schneewälle er‑
schwerten oder verhinderten 
den Ein- und Ausstieg in die 
Busse – besonders für ältere 
Menschen, Rollator-Nutzer 
und Eltern mit Kinderwa‑
gen, mobilitätseingeschränkte 
Fahrgäste, die in besonderem 
Maße auf den Nahverkehr 
angewiesen sind. 

In der Vergangenheit war 
sichtbar, dass die Beschäf‑
tigten der üstra, besonders 
die Fahrerinnen und Fahrer, 
gerade in solchen Lagen mit 
besonderem Engagement 
dabei waren, ihren Job zu 
machen. Doch ohne organi‑
satorische Unterstützung und 
ohne erkennbare Führung 
bleibt dieses Engagement 
wirkungslos. Auffällig war 
in diesem Zusammenhang 
die Abwesenheit der Unter-
nehmensspitze. 

Während Bahn-Chefin Palla 
öffentlich Präsenz zeigte und 
extra nach Hannover angereist 
war, blieb die Üstra-Führung 
unsichtbar. Da musste dann 
Ex-Regionspräsident Jagau 
herhalten und wohlmeinende 
Interviews in der HAZ geben. 
Wo waren eigentlich der zu‑
ständige Dezernent Franz, wo 
der amtierende Regionspräsi‑
dent Krach, dessen Aufmerk‑
samkeit sonst doch medialer 
Präsenz gilt?

Die Folgen dieser Tage sind 
erheblich. Viele Fahrgäste 
dürften das Vertrauen verlo‑
ren haben und auf den PKW 
zurückgewechselt sein – oft 
dauerhaft. 

Der Einzelhandel in der Innen‑
stadt litt massiv – die Straßen 

waren leer, die Geschäfte na‑
hezu ausgestorben. Besonders 
widersprüchlich wirkt dies 
in einer Stadt, die den Auto‑
verkehr bewusst einschränkt 
und gleichzeitig einen Nahver‑
kehr bietet, der bei ein paar 
Schneeflocken kollabiert. 

Wenn aus einem einst robus‑
ten ein vulnerables System 
geworden ist, stellt sich die 

Frage, wie es um die Funkti‑
onsfähigkeit einer Stadt wie 
Hannover insgesamt steht. 
Müssen wir künftig damit 
rechnen, dass der Betrieb im 
Sommer eingestellt wird, weil 
der Asphalt weich wird? Was 
in Krisenzeiten nicht funktio‑
niert, wird durch individuelle 
Lösungen ersetzt – und die 
Rückkehr zum Nahverkehr 
bleibt dann häufig aus.

Die Aussage von üstra-Co-
Chefin Hain, dass der Winter 
das Unternehmen während 
laufender Modernisierungs‑
maßnahmen zwei Jahre zu 
früh erwischt hat, ist geradezu 
absurd. Ein „Schwamm drüber“ 
reicht deshalb nicht. Die Ereig‑
nisse müssen aufgearbeitet 
werden, damit der Nahverkehr 
seine Rolle als Rückgrat der 
Stadt wieder zuverlässig erfül‑
len kann.

Eigentlich müsste aha bei 
dem Schnee-Chaos in den 
vergangenen Wochen alle 
Hände voll zu tun gehabt 
haben, die Hauptstraßen 
sowie eventuell sogar auch 
Nebenstraßen zu räumen 
– sollte man meinen. Doch 
tatsächlich hat das Unter-
nehmen noch Zeit und Per-
sonal für Kontrollen der 
Gehwege, ob diese auch 
von den Anliegern geräumt 
und bei Glätte gestreut 
wurden.  

Als öffentlich-rechtlicher 
Entsorgungsträger sei aha 
gesetzlich dazu verpflichtet, 
die Erfüllung dieser Pflichten 
zu überwachen, so das Un‑
ternehmen. Die Kontrolleure 
rückten einerseits nach Hin‑
weisen und Beschwerden 
aus der Bevölkerung aus, an‑
dererseits nehme man auch 
stichprobenartige Über‑
prüfungen vor, ob Anlieger 
ihren Winterdienst-Pflichten 
nachgekommen seien.

Erst wenn relevante Ver‑
stöße gegen die Räum- und 
Streupflicht bei den Kontrol‑
len festgestellt würden, wür‑
de der Vorgang dokumen‑
tiert und ein entsprechendes 
Verfahren eingeleitet. Haus‑

Schnee-Chaos: Bußgelder von aha 
für Hauseigentümer

arbeiter ausschließlich für 
anlassbezogene Kontrollen 
eingesetzt. 

Wie viele Mitarbeiter in der 
Regel mit solchen Kontrollen 
beauftragt werden, dazu 
schweigt das Unternehmen. 
Der aktive Winterdienst wer‑
de aber nicht beeinträchtigt, 
da es sich um Mitarbeiter 
aus dem Verwaltungsbereich 
handele.  
 

besitzern droht dann ein 
Bußgeld von 55 Euro.

Dass aha dabei allzu viele 
Mitarbeiter als Schnee-Poli‑
zisten eingesetzt habe und 
es dadurch zu personellen 
Lücken beim Winterdienst 
gekommen sei, wird vom 
kommunalen Entsorger im 
Übrigen bestritten. Man habe 
außerhalb der regulären 
Dienstzeit gezielt zwei Mit‑
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Rechtsanwalt Dr. Hans Reinold 
Horst, Hannover/Solingen, hat 
die wichtigsten Punkte für die 
WohnArt zusammengestellt.

Neuerungen für Haus- und 
Grundeigentümer im Jahre 2026

lare Landesrecht abgeschafft 
und vereinheitlicht werden. 
 
Vermietung 

•	 Mietpreisbremse (§ 556 
d BGB) wurde verlängert 
bis Ende 2029:  

Die bundesrechtliche Ermäch‑
tigung an die Länder, Miet‑
preisbremsen einzuführen 
und weiterbestehen zu las‑
sen, wurde bereits bis zum 
31.12.2029 verlängert. Die 
Bundesländer ziehen nach 
und verlängern/verschärfen 
entsprechende Landesverord‑
nungen zur Umsetzung. 
•	 Umwandlungsverbot  für 

Mietwohnungen in Woh‑
nungseigentum  mit Ge‑
nehmigungsvorbehalt (§ 
250 BauGB)  wurde  ver‑
längert bis 2030. 

•	 Textform gilt jetzt auch für 

Gewerberaummietverträ‑
ge aus der Zeit vor dem 
1.1.2025. 

•	 Verbrauchserfassungs‑
geräte für Heizwärme 
und Warmwasser müssen 
zum 31.12.2026 ferna‑
blesbar sein. 

•	 Im sozialen Wohnungs‑
bau greifen zum 1. Januar 
2026 neue Mietobergren‑
zen. Auch die Pauscha‑
len für Verwaltung und 
Instandhaltung werden 
neu festgelegt. Eigentü‑
mer können Mieten im 
Rahmen der regulären 
Vorgaben entsprechend 
anpassen. 

•	 Staffelmieten (§ 557 a 
BGB) bleiben unverändert 
möglich. 

•	 Indexmieten (§ 557 b 
BGB) sollen gedeckelt 
werden. 

•	 Kurzzeitmieten (§ 549 
BGB) sollen in ihren Mög‑
lichkeiten durch strengere 
Auslegungen eingeengt 
werden, um den sozialen 
Mieterschutz, von dem § 
549 BGB Einschränkungen 
enthält, auszudehnen.  

•	 Der  Kündigungsschutz  in 
der Wohnraummiete soll 
erweitert werden im Be‑
reich der zahlungsver‑
zugsbedingten Kündigung 
mit einer Ausdehnung der 
Schonfristwirkung auch 
auf fristgemäße Kündi‑
gungen. 

•	 Politisch diskutiert wird 
aktuell, ob die Voraus‑
setzungen einer Eigen‑
bedarfskündigung ver‑
schärft werden sollen. 

•	 Das Bundesjustizmini‑
sterium ist beauftragt, 
möbliertes  Wohnen im 

Rechtsanwalt 
Dr. Hans Reinold Horst

Bauen und Wohnen

Solardachpflicht erweitert:
Die in den Vorjahren schritt‑
weise eingeführte Solar‑
dachpflicht wird auch in den 
meisten Bundesländern auf 
grundlegende Dachsanie‑
rungen bei Wohngebäuden 
im Bestand  erweitert  (ins‑
bes.  Baden-Württemberg, 
Bayern, Berlin, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Rhein‑
land-Pfalz). Dies gilt insbeson‑
dere dann, wenn das Dach (im 
Zusammenhang mit Dämm‑
maßnahmen) neu eingedeckt 
oder in der Konstruktion des 
Dachstuhls verändert wird. 

Eine Solardachpflicht findet 
sich in landesrechtlichen Vor‑
schriften, niedergelegt in den 
landeseigenen Klimaschutz‑
gesetzen, Bauordnungen oder 
in besonderen Solargesetzen.  

Neben landesweiten Regelun‑
gen kommt es auch bereits 
zu kommunal gebundenen 
rechtlichen Solardachver‑
pflichtungen. Im Falle einer 
bundeseinheitlichen Regelung 
durch das Klimaschutzgesetz 
des Bundes soll das partiku‑
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Hinblick auf den Möblie‑
rungszuschlag erstmals 
gesetzlich zu regeln. 

Hintergrund: 
Dem Vernehmen nach hat 
das Bundesjustizministerium 
im Dezember 2025 einen 
Gesetzesentwurf in die Res‑
sortabstimmung gegeben, 
mit dem das Mietrecht in den 
folgenden Punkten weiter 
verschärft werden soll. 
 
Möbliertes Wohnen  
B i s h e r  i s t  e i n  M ö b l i e -
r u n g s z u s c h l a g ,  v o n  d e r 
Rechtsprechung in Höhe 
von 2-3 % des Zeitwerts der 
überlassenen Möbel bei einem 
echten Gebrauchsvorteil für 
den Mieter anerkannt, nicht 
gesetzlich geregelt. Um das 
möblierte Wohnen klarer 
in  d ie  Mietpre i sbremse 
einordnen zu können, soll 
der Möblierungszuschlag 
gesetzlich  durch Ergänzung 
der Vorschriften zur Miet-
preisbremse (§ 556 d BGB-
neu) und durch Änderungen 
bei der Vergleichsmiete (§ 558 
BGB-neu)  geregelt werden. 
Die neue Regelung sieht vor: 
 
•	 Trennungspflicht im 

Mietvertrag 
•	 Grundmiete 

(unmöbliert) 
•	 Möblierungszuschlag 

separat ausgewiesen 
→ sonst voller 
Anwendungsbereich der 
Mietpreisbremse 

•	 Gesetzlicher 
Möblierungszuschlag 

•	 pauschal max. ca. 5 % 
der Nettokaltmiete 

•	 nur bei echter 
Vollmöblierung 

•	 keine sonstigen 
(insbesondere 
willkürlichen) Zuschläge 
mehr 

•	 Missbrauchsvermeidung 
•	 Mindestanforderungen 

an Möblierung 
•	 bloße „Alibi-Möbel“ 

(Bett und Tisch) reichen 
nicht 

Folgerung: 
Möbliertes Wohnen bleibt 
erlaubt, eine Umgehung der 
Mietpreisbremse soll verhin‑
dert werden. Relevant sind 
die Änderungen besonders 
in Großstädten, für  Micro-
Living und für Business Apart‑
ments. 

Indexmiete  
Sie ist in § 557 b BGB gere‑
gelt. Bisher steigt die Miete im 
selben Verhältnis mit dem Ver‑
braucherpreisindex, ohne dass 
eine Kappungsgrenze greift. 
Es gibt keine Orientierung an 
der Vergleichsmiete. Nur die 
Wartefrist von 12 Monaten gilt 
für die Indexmieterhöhung im 
Wohnungsbau. Für die Mieter‑
höhung  dort  gilt 
Textform. 
 
Geplant ist eine 
B e g r e n z u n g 
d e s  A n s t i e g s 
der Indexmiete 
( I n d ex m i ete n -
Deckel, geregelt 
in § 557  b  BGB 
neu).   Maximal 
z u l ä s s i g  s o l l 
dann nur noch 
eine Erhöhung 
von 3 - 3,5 % pro 
Jahr sein. Sie soll 
vo m  Ve r b ra u ‑
cherpreisindex 
entkoppelt wer‑
den.  Die neue 
Re g e l u n g  s o l l 
sowohl  für  lau‑
fende als auch für neue Index‑
mietverträge gelten. 

Politik und Verbände disku‑

tieren in einer Mietexperten‑
gruppe (MEG), angesiedelt 
beim Bundesjustizministerium 
weitere Reformen im Miet‑
recht;  folgendes es bisher 
bekannt: 

Genereller Auftrag der Kom‑
mission ist die Harmonisie‑
rung und Ermittlung eines 
Anpassungsbedarf insbeson‑
dere im Wohnungsmietrecht. 
Einzelthemen sind 
•	 Preisregulierung, 

Miethöhe 
•	 Kündigungsrecht 
•	 Untervermietung 

Spätestens bis zum 31.12.2026 müssen Heiz- und 
Warmwasserzähler in Mehrfamilienhäusern fern‑
ablesbar sein  (§ 6a HeizkostenV). Die monatliche 
unterjährige Verbrauchsinformation (UVI) ist dann 
im Rahmen der Heizkostenverordnung Pflicht. 

Fernablesbare Zähler im Mehrfamilienhaus 
Am 01.12.2021 ist die Verordnung über die Än‑
derung der Verordnung über Heizkostenabrech‑
nungen vom 24.11.2021 in Kraft getreten (BGBl 
I Nr. 80/2021, S. 4964 ff). Danach müssen Geräte 
zur Verbrauchserfassung  von Heizwärme und 
Warmwasser  „fernablesbar“ sein (§ 5 Abs. 2 
HeizkostenV).  Die Verordnung enthält Über‑
gangsregelungen: Im Einzelnen gilt: 

•	 Mietverhältnis nach 
versterben eines 
alleinstehenden Mieters 

•	 Verschärfung von § 
5 WiStrG und Prüfung 
einer Bußgeldpflicht 
als Sanktion für 
Verstöße gegen die 
Mietpreisbremse 

 
Daneben gibt es weitere Prüf- 
und Handlungsaufträge aus 
dem Koalitionsvertrag der 
amtierenden Bundesregierung 
„Verantwortung für Deutsch‑
land“ vom 9.4.2025. 
 
 



10 WA 2/2026

HAUS & GRUND HANNOVER

Fo
to

s:
 M

ah
rra

m
za

de
h

Anfang 2023 war das Gebäu-
de an der Marktkirche nach 
der Insolvenz des Galeria-
Konzerns geschlossen wor-
den. Zuletzt hatte man es für 
anderthalb Jahre unter dem 
Namen „Aufhof“ genutzt – für 
öffentliche Veranstaltungen, 
studentisches Leben und expe-
rimentelle Eventformate.

Jetzt hat das leerstehende Haus 
einen neuen Eigentümer: Der 
Hannoveraner Unternehmer 
Oliver Blume hat es gekauft. 
Sein Plan:
•	 Im Erdgeschoss soll ein 

großes Modegeschäft ei‑
ner internationalen Marke 
einziehen, die noch nicht 
in Hannover vertreten ist. 
Dazu kommt noch eine 
Mischung ungewöhnlicher 
europäischer Gastrokon‑
zepte mit vielen Freiluft‑
plätzen.

•	 In die drei Etagen darüber 
ist der Einzug einer Bil‑
dungseinrichtung geplant. 
Dafür wird es modulare 
Raumsysteme geben, die 
sich als Schulraum oder 
Werkstatt, Aula oder Work‑
shopflächen nutzen lassen. 

•	 Auf dem großen Dachbe‑
reich sollen zweigeschos‑
sige Loft-Wohnungen so‑
wie Box-Apartments seiner 
Box-Hotels entstehen.

•	 Der Haupteingang soll zu 
einem Medienturm um‑
funktioniert werden   

Die WohnArt hat mit Oliver 
Blume gesprochen.

Herr Blume, ist das 
Projekt für Sie auch eine 
Herzensangelegenheit?

„Ja, ich mache alles grundsätz‑
lich nur, wenn ich emotional 
dabei bin. Außerdem ist mein 
Großvater in einem der Nach‑

Neuer Eigentümer 
für Ex-Galeria-Gebäude

Das ist der Investor
Oliver Blumes berufliche Heimat ist 

die Immobilienbranche. In den 90iger 
Jahren hat der dreifache Familienvater 
deutschlandweit Bahnhöfe z.B. für 
die Umgestaltung in Einkaufszentren 
umgestaltet und sich ein eigenes Im‑
mobilienportfolio zugelegt.

Jahre später gründete er mit den 
easy-Apotheken Deutschlands erste 
Apothekenkette mit mittlerweile 
mehr als 100 Filialen. In Göttingen eröffnete der heute 
60-Jährige das erste fensterlose sogenannte Box-Hotel 
in Deutschland, in dem man günstig in gut durchlüfteten 
zweistöckigen Boxen übernachtet. Für die Eröffnung in 
seiner Heimatstadt Hannover musste er spektakulär in zwei 
Instanzen vor Gericht klagen.

Vor zwei Jahren kaufte er Volkswagen Nutzfahrzeuge 
den Fernsehturm Telemoritz hinterm Hauptbahnhof ab 
und will daraus Wohnungen machen. Mit einem Physiker 
in Hamburg entwickelt er zurzeit als Gesellschafter der Fir‑
ma Niemand-Gin nach eigenen Angaben den weltgrößten 
Quantencomputer.

Sein berufliches Credo lautet: Man muss Ideen früher als 
andere erkennen und handeln, wenn andere noch zögern.  

barhäuser des ehemaligen 
Kaufhof-Gebäudes geboren. 
Aber es ist natürlich auch eine 
tolle Lage neben der Marktkir‑
che und soll ein neues Herz der 
Stadtentwicklung zwischen Alt‑
stadt und Innenstadt werden.“

Es gab Investoren-Pläne die 
einen Abriss des Gebäudes 
vorsahen. Warum ist das für 
Sie kein Thema?

„Ein Abriss in dieser Lage hat 
sich illusorisch angehört. Laut 
Plan hätten dann z.B. auf dem 
Platz der Weltausstellung 52 
Container aufgestellt werden 
müssen, doch wie soll das 
in der Praxis funktionieren? 
Und das wäre den Bürgern 
nicht zuzumuten. Aber auch 
aus wirtschaftlichen Gründen 
wäre ein Abriss bei den heu‑
tigen Neubaukosten wenig 
sinnvoll.“

Sie planen einen Medienturm 
am Haupteingang des 
Gebäudes. Was muss man 
sich darunter vorstellen?

„An dieser Stelle war historisch 
früher ein Uhrenturm. Ich will 
das wieder neuzeitlich inter‑
pretieren. Konkret wird es eine 
3D-Animation wie am Times 

Square in New York geben, also 
zu jeder halben und vollen Stun‑
de eine Projektion mit einem 
gewissen Spektakel.“

Wann soll das Projekt starten?

„Bis Ende Februar wird der 

Architektenwettbewerb be‑
endet sein. Deshalb will ich 
noch in diesem Jahr mit dem 
Umbau beginnen und 2027 
soll dann bereits Leben im 
Gebäude sein.“

Michael Nicolay
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Hannovers Innenstadt soll end-
lich sichererer, sauberer und 
attraktiver werden. Deshalb 
will die Stadtspitze Ordnung, 
Prävention, Stadtgestaltung 
und soziale Präsenz künftig 
stärken. Das Konzept mit dem 
Namen „Mit Sicherheit zusam-
men“ wurde jetzt vorgestellt.

Die wichtigsten Punkte:
•	 Der Raschplatz soll ver‑

schönert werden, u.a. 
durch ein 4000 Quadrat‑
meter großes Graffito auf 
dem Boden und eine dau‑
erhaft installierte Halfpipe 
für Skater.

•	 Die City soll statt bisher ein‑
mal morgens ein zweites 
Mal nachmittags gereinigt 
werden.

•	 An Brennpunkten wie dem 
Raschplatz und am Steintor 

Der Ärger um die Gelben Ton-
nen wird zum Dauer-Thema. 
Seit ihrer Einführung im Jahr 
2023 geht es immer wieder 
um die Frage: Wohin mit den 
Behältern aus Platzgründen? 
Oftmals stehen sie dauerhaft 
und illegal am Straßenrand. 
Jetzt will die Stadt durch-
greifen.

In diesem Jahr soll alle Gel‑
ben Tonnen, die ohne Son‑
dernutzungserlaubnis auf 
öffentlichem Grund am Stra‑
ßenrand stehen, eingezogen 
werden. Die Begründung des 
Tiefbauamtes: Man habe eine 
widerrechtliche Inanspruch‑
nahme öffentlicher Flächen 
in erheblichem Maße beo‑
bachtet und wolle dies nicht 
länger dulden.

Ist neues Innenstadtkonzept eine Mogelpackung?

Kein Ende um Ärger mit der Gelben Tonne

soll es mehr Videoüberwa‑
chung durch mehr Kame‑
ras geben. Eine bessere 
Technik soll dabei schär‑
fere Bilder liefern.

Wie geht es jetzt weiter?

Die Verwaltung hat eine 
endgültige Entscheidung 
mal wieder verschoben. 
Zunächst hat sie sich von 
der Ratspolitik den Be‑
schluss geben lassen, die 
bisher erteilten und ei‑
gentlich nur bis Ende 2025 
gültigen Sondernutzungs‑
erlaubnisse bis 2028 zu 
verlängern. Gleichzeitig 
will man bei Immobili‑
enbesitzern die Tonnen 
einsammeln lassen, die 
ohne Genehmigung am 
Straßenrand stehen.    

Aber wie sieht das Thema 
Gelbe Tonne eigentlich 
in anderen Städten aus?

Kassel: Dort hat man 24 Mo‑
nate vor Einführung der Be‑

•	 Die beiden Unterfüh‑
rungen neben dem Haupt‑
bahnhof sollen besser aus‑
geleuchtet werden. 

•	 Die Stadt plant zusätzliche 
Sozialarbeiter einzustellen. 
Sie sollen in den Stadtbe‑
zirken, also außerhalb der 
City unterwegs sein.

•	 Die Stadt will ihr Regelwerk 
für den öffentlichen Raum, 
die sogenannte Sicher‑
heitsverordnung, überar‑
beiten und verschärfen - so 
soll Spucken auf den Boden 
künftig verboten sein. 

Scharfe Kritik an dem Konzept 
kommt vom CDU-Ratsfrakti‑
onsvorsitzenden Felix Semper: 
„Der OB und seine Verwaltung 
versuchen erkennbar, sich mit 
fremden Federn zu schmücken. 
Viele der Punkte sind weder 

gibt es die Möglichkeit, dass 
sich zwei Einfamilienhäuser 
eine Tonne teilen. Aufgrund 
von Platzproblemen gab es 
allerdings auch dort anfäng‑
lich mal Aufregung, durch 
individuell gefundene Lö‑
sungen hat die inzwischen 
aber deutlich nachgelassen, 
so die Auskunft von Haus & 
Grund Kassel.

Bremen: In der Hansestadt ist 
der Ärger bei der Umstellung 
weitgehend ausgeblieben. 
Dort ist es in den Verhand‑
lungen mit dem Dualen Sys‑
tem Deutschland gelungen, 
ein Mischsystem einzuführen. 
Wer will bekommt eine Ton‑
ne, wer möchte kann aber 
auch weiterhin den Gelben 
Sack nutzen. 

Michael Nicolay

neu noch eine spontane Erfin‑
dung der Verwaltung.“ 

Ein Großteil der genannten 
Punkte greife lediglich Rats‑
beschlüsse auf, insbesondere 
das von der CDU entwickelte 
und gemeinsam mit FDP und 
SPD beschlossene Innenstadt‑
konzept. Statt bestehende 
Ratsbeschlüsse konsequent 
umzusetzen, würden sie nur 
neu etikettiert und als angeb‑
lich neues Verwaltungskonzept 
präsentiert.

Dass sieht auch FDP-Ratsfrak‑
tionschef Wilfried Engelke so: 
„Es gibt in der Tat viele Über‑
schneidungen mit unserem 
Konzept für die Innenstadt. Das 
ist schon auffällig.“

Michael Nicolay

Felix Semper, 
Ratsfraktionsvorsitzender 
der CDU

hälter die Umstellung mit 
einer Kampagne angekündigt 
– in Hannover war es drei‑
einhalb Monate davor. Auch 
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Die bundesweite Vermieterbefragung 
2026 von Haus & Grund

Link aufrufen oder  
QR-Code scannen:  
hausund.co/vb2026

Haus & Grund Deutschland führt ge- 
meinsam mit den Landesverbänden und 
Vereinen eine bundesweite Umfrage 
durch, um ein umfassendes Bild der  
Situation privater Vermieter zu erhalten.

Haus & Grund Deutschland
Anton-Wilhelm-Amo-Str. 33  |  10117 Berlin
Telefon: 030/20216-0
E-Mail: vermieterbefragung@hausundgrund.de

Weitere Informationen und Datenschutz  
unter hausund.co/vb-faq

Gestalten Sie die Zukunft privater  
Vermietung mit – Ihre Meinung zählt! Nut-
zen Sie die Vermieterbefragung,  
um Ihre Erfahrungen und Herausforder-
ungen einzubringen und die politischen 
Rahmenbedingungen aktiv mitzuge- 
stalten. Mit Ihrer Stimme stärken wir  
die Rechte und Interessen privater  
Vermieter.

Jetzt mitmachen

Deutschland

Haus & Grund Vermieterbefragung
ERGEBNISSE 2026

Ihre  
Meinung zählt!

Ab 01.02.2026  
bis 15.04.2026  

teilnehmen!

HAUS & GRUND HANNOVER
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Bürgerstiftung unterstützt Schulprojekt

„Denk Mal Frieden“ 
– unter diesem Titel 
haben sich Schüler 
der Peter-Ustinov-
Schule im Stadtteil-
zentrum Ricklingen 
e i n e  Wo c h e  l a n g 
intensiv mit Krieg 
und Frieden beschäf-
tigt.  Dabei entwi-
ckelten sie eigene 
Ideen, erkundeten 
verschiedene Mate-
rialien und Techni-
ken, beschäftigten 
sich zugleich mit der 
Geschichte und deren Bedeutung für den Stadtteil.

Eine Gruppe erarbeitete einen Audiospaziergang mit fünf 
Stationen. Eine andere hat eine Bodenplatte in Form einer 
Träne mit dem Wort Frieden in unterschiedlichen Sprachen 
am Eingang der Gedenkstätte an der Straße An der Bauer‑
wiese gefertigt.

Exklusive Verlosung
Es war jahrelang ein echter Hingucker 
bei Haus & Grundeigentum Ser-
vice in der Prinzenstraße: das gerahmte 
und signierte 3D-Motiv „Hannover“. Es 
stammt von dem bekannten Künstler 
Bernd Natke.

Seit 2006 zeichnet er, zunächst im 
Auftrag eines Düsseldorfer Galeristen, 
„Stadtansichten“, später „City Art“ ge‑
nannt. Im Laufe der Jahre entstanden 
so mehr als 50 großformatige Bilder 
verschiedener Städte, die sich groß‑
er Beliebtheit erfreuen. So auch das 
„Hannover“-Bild.

Das farbenprächtige 100x80 Zentime‑
ter große Kunstwerk können Sie jetzt exklusiv gewinnen!

Was müssen Sie tun? Schicken Sie einfach eine Mail an verlosung@hug.immo 
mit dem Stichwort „Hannover-Bild“ sowie Ihrer Telefonnummer.
Ganz wichtig: Das Kunstwerk muss in unserem Service-Center Theaterstraße 2,  
Hannover, abgeholt werden. Es erfolgt kein Versand.
Einsendeschluss ist Mittwoch, 25. Februar 2026. 

Fenster und Türen, 
Passivhaus-Systemlösungen
Sonnenschutz
Individueller Möbelbau 
und Innenausbau
Reparaturarbeiten
Fachlich qualifi zierte Beratung 
und Planung

Klauenberg GmbH
Fränkische Straße 24
30455 Hannover

Telefon 0511/49 90 49
Telefax 0511/49 62 22
info@tischlerei-klauenberg.de
www.tischlerei-klauenberg.de

Wir scha� en Lebensräume.

Fenster in großer 
Farbauswahl

AKTION
ALUMINIUM-SCHALE 

OHNE AUFPREIS*

FENSTERFENSTER

UNSER
ANGEBOT BIS ZUM
22.11.2019

*Diese Aktion ist bis zum
22.11.2019 gültig; für die Fens-
tersysteme KF 405, KF 410,
KF 500, KV 440 und KS 430.
Gültig für alle Standardfarben.

Dazugehöriges Zubehör ist von 
der Aktion ausgenommen. 

Nur für Bestellungen im Aktions-
zeitraum und nur für private 
Endverbraucher.

Vertrauen Sie auf Europas 
Fenstermarke Nr. 1

* Aktion gültig bis 31.05.2024. 5 % Energiesparbonus 
auf den Grundpreis für alle Fenstersysteme (ohne 
Zubehör und lose Glasbestellungen) und nur für den 
privaten Endkunden. 3. Glas gratis nur bei Auslieferung 
bis zum 19.07.2024.

Jetzt 5 % 

Energiesparbonus  

+ 3. Glas gratis*  

bis 31.05.24

Geld 
sparen – 
Fenster 
kaufen

*Aktionsdetails bei Ihrem Internorm-Partner 
und unter internorm.com

Jetzt bei
Internorm
doppelt
sparen!
Nur jetzt gibt's -50 % auf
die Aluschale und Fenster und
Haustüren zum altenPreis!*

  Alles spricht für

Internorm
Fenster – Türen

Nur gültig
bis

28.02.2026
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recht & steuern

Zunächst gewann die Miete‑
rin vor dem Amtsgericht, das 
Landgericht hingegen wies 
die Klage ab. Dieses stellte 
sich hier auf den Standpunkt, 
dass die Übertragung des 
Winterdienstes durch die 
WEG-Gemeinschaft auf einen 
professionellen Reinigungs‑
dienst dazu geführt habe, dass 
die Vermieterin nur in dem Fall 
haftet, dass sie ihren Kontroll- 
und Überwachungspflichten in 
Bezug auf das beauftragte Un‑
ternehmen nicht hinreichend 
nachgekommen sei.

Dies entsprach ganz überwie‑
gend der bisherigen Argumen‑
tation, wenn Mieter auf dem 
Grundstück des Vermieters 
Schaden genommen haben. 
Wenn der Vermieter seine 
Räumpflichten wirksam auf 
ein Unternehmen übertra‑
gen hat, soll es im Regelfall 
reichen, wenn er von sei‑
nem Kontroll- und Überwa‑
chungspflichten gegenüber 
dem Unternehmen Gebrauch 
gemacht hat.

Dieser Argumentation hat der 
Bundesgerichtshof nun mit 
dem Urteil VIII ZR 250/23 eine 
Absage erteilt.

Der BGH hat deutlich darauf 
hingewiesen, dass es eine 
mietvertragliche Verpflichtung 
der Vermieter gibt, Wege auf 
dem Grundstück während der 
Wintermonate in ordnungsge‑
mäßen Zustand zu erhalten, 
insbesondere also von Schnee 
und Eis zu befreien und dort 
gegebenenfalls zu streuen.
Diese Pflicht sieht der Bun‑
desgerichtshof grundsätzlich, 
also auch dann, wenn der Ver‑

Zur Haftung des vermietenden Wohnungseigentümers 
bei mangelndem Winterdienst

mieter nicht Alleineigentümer 
eines Grundstücks ist, sondern 
Mitglied einer Wohnungsei‑
gentümergemeinschaft.

Auf Grund dieser vertraglichen 
Verkehrssicherungspflicht auf 
Seiten des Vermieters reicht 
die Übernahme von Kontroll- 
und Überwachungspflichten 
durch den Vermieter in Bezug 
auf das beauftragte Unterneh‑
men nicht aus.

Der BGH erkennt hier eine 
mietvertragl iche Neben‑
pflicht des Vermieters. Die 
vermietende Wohnungsei‑
gentümerin hat sich hier zur 
Erfüllung dieser Pflicht des 
von der Wohnungseigen‑
tümergemeinschaft beauf‑
tragten Hausmeisterdienstes 
bedient.
Dies führt dazu, dass die 
vermietende Eigentümerin 
für Verschulden des Haus‑
meisterdienstes gemäß § 

278 BGB wie für eigenes 
Verschulden haftet. Es spielt 
hierbei keine Rolle, ob der 
einzelne Wohnungseigentü‑
mer möglicherweise keinen 
Einfluss auf die Auswahl des 
Winterdienstes hat.

Laut BGH ist es für den je‑
weiligen Mieter überhaupt 
nicht von Interesse, wessen 
sich der Vermieter bedient, 
um seinen vertraglichen Ver‑
pflichtungen nachzukommen. 
Der Mieter darf sich darauf 
verlassen, dass der Vermieter 
für Sicherheit auf dem Grund‑
stück sorgt. Hiervon zu unter‑
scheiden ist die deliktische 
Haftung des vermietenden 
Eigentümers gegenüber Drit‑
ten, die auf dem Grundstück 
zu Schaden kommen. Hier 
kann der Eigentümer weiter‑
hin seine Haftung auf einen 
Dienstleister abwälzen. Es 
bleibt bei den Überwachungs- 
und Kontrollpflichten.

Diese Argumentation des 
BGH stärkt die Position des 
auf dem Grundstück zu Scha-
den gekommenen Mieters 
erheblich. 

Anspruchsgegner im Scha‑
densfalle ist allein der eigene 
Vermieter. Dieser hätte dann 
im Rahmen eines Rechts‑
streites zu beweisen, dass er 
die Pflichtverletzung nicht zu 
vertreten hat. Im Haftungsfall 
muss der Vermieter zukünftig 
dann zahlen, wenn ein beauf‑
tragtes Reinigungsunterneh‑
men nicht oder mangelhaft 
gearbeitet hat.

In der Folge kann er dann 
versuchen, sich das Geld beim 
Verursacher zurückzuholen. 
Dies kann insbesondere beim 
vermietenden Wohnungsei‑
gentümer kompliziert wer‑
den, da kein direkter Vertrag 
seitens des Wohnungseigen‑
tümers mit dem beauftragten 
Winterdienstunternehmen 
besteht. Hier wird der vermie‑
tende Wohnungseigentümer 
also auf die Mithilfe des Ver‑
walters angewiesen sein.

Dieses Urteil führt zu der Emp‑
fehlung, zukünftig den Versi‑
cherungsschutz der Haus- und 
Grundbesitzerhaftpflichtversi‑
cherung zu erweitern, sofern 
erforderlich. Diese sollte un‑
bedingt Schäden abdecken, die 
aus der Vermietung von Eigen‑
tumswohnungen resultieren 
und hierbei auch die vertrag‑
liche Haftung für Erfüllungsge‑
hilfen mit umfassen. Insoweit 
ist dringend Rücksprache mit 
dem Versicherer zu empfehlen.

Oliver Francke-Weltmann, 
Justiziar H & G Hannover

Die Mieterin einer Eigentumswohnung stürzte auf einem mangelhaft geräumten Weg der Wohnungseigentumsanlage. Die 
Wohnungseigentümergemeinschaft hatte die Durchführung des Winterdienstes an ein professionelles Reinigungsunterneh-
men übertragen. Die Sturzverletzungen der Mieterin waren nicht unerheblich, so dass sie ein Schmerzensgeld von 12.000 
Euro von der Vermieterin forderte.
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Dies gilt auch für vermietete 
Wohngrundstücke, die ja zu‑
mindest bei der Bewertung 
mit einem zehnprozentigen Ab‑
schlag privilegiert sind. Es bleibt 
bei der Grundregel, wonach 
eine Stundung nicht in Betracht 
kommt, wenn der Erbe bezie‑
hungsweise Beschenkte die 
Erbschaftsteuer aus seinem vor‑
handenen eigenen Vermögen 
oder mittels Kreditfinanzierung 
aufbringen könnte. Die Darle‑
gungs- und Beweislast obliegt 
dem Erben oder Beschenkten.

Finanzgericht sah keine 
erhebliche Härte
Die Erbin im entschiedenen Fall 
machte geltend, dass sie weder 
kurzfristig anderes Vermögen 
veräußern noch einen Kredit 
aufnehmen könne, da die er‑
erbten Immobilien vollständig 
mit Grundschulden belastet 
seien. Das Finanzgericht lehnte 
jedoch eine Stundung der Erb‑
schaftsteuer ab, da es hier keine 
erhebliche Härte sah.

Erfolgloses Bemühen um 
einen Kredit muss glaubhaft 

Erbschaftsteuer
Stundung ist keine Lösung
Wenn Haus & Grund Deutschland überhöhte Erbschaftsteuer und zu niedrige Freibeträge kritisiert, wird der Verband 
seitens der Politik immer wieder auf die Möglichkeit der Stundung verwiesen. Die Hürden dafür sind allerdings 
hoch, wie ein aktueller – rechtskräftiger – Beschluss des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg vom 26. März 2025 zeigt 
(14 V 14156/24).

gemacht werden
Nach herrschender Auffassung 
in Rechtsprechung und Fach‑
literatur muss der Erbe oder 
Beschenkte neben eigenen 
Mitteln und neben sonstigem 
erworbenen Vermögen auch 
solche Mittel einsetzen, die er 
durch die Aufnahme von Dar‑
lehen zu marktüblichen Bedin‑
gungen bei einer Bank erlangen 
kann. Dafür müssen erfolglose 
Bemühungen um eine Kreditfi‑
nanzierung glaubhaft gemacht 
werden. Der Erwerber muss 
dabei auch solche Mittel ein‑
setzen, die er durch Aufnahme 
von Darlehen zu marktüblichen 
Bedingungen bei einem Kredi‑
tinstitut erlangen kann. Schwa‑
cher Trost: Der Erwerber muss 
sich bei seinen Finanzierungs‑
bemühungen nicht auf eine 
Darlehensaufnahme außerhalb 
des regulären Kapitalmarktes, 
etwa bei Verwandten oder bei 
einem sogenannten Kredithai, 
verweisen lassen (Urteil des Finanz‑
gerichts Münster vom 11. März 2021, 
3 K 3054/19 AO).

Sibylle Barent, Leiterin Steuer- 
und Finanzpolitik, H u G Deutschland

Verbraucherpreisindex 
für Deutschland 

Basis 2015 = 100 
			  2007		  2008		  2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	 2022	 2023	  2024	 2025
	 Jan.  	   88,3		  90,8		  91,7		  92,3		  93,9		 95,8		  97,4		  98,5	   98,5	   99,0	 100,6	 102,0	 103,4	 105,2 	 106,3	 111,5	 114,3	 117,6	 120,5
	 Feb.	   88,7		  91,2		  92,2		  92,7		  94,5		 96,5		  98,0		  99,2	   99,2	   99,3	 101,2	 102,3	 103,8	 105,6	 107,0	 112,5	 115,2	 118,1	 120,8
	 März	   88,9		  91,7		  92,0		  93,2		  95,0		 97,1		  98,4		  99,5	   99,7	 100,0	 101,4	 102,9	 104,2	 105,7	 107,5	 115,3	 116,1	 118,6	 121,2
	 April	   89,3		  91,5		  92,1		  93,2		  95,1		 96,9		  98,0		  99,4	 100,2	 100,1	 101,8	 103,1	 105,2	 106,1	 108,2	 116,2	 116,6	 119,2	 121,7
	 Mai	   89,3		  92,0		  92,0		  93,2		  95,0		 96,8		  98,4		  99,2	 100,4	 100,6	 101,8	 103,9	 105,4	 106,0	 108,7	 117,3	 116,5	 119,3	 121,8
	 Juni	   89,4		  92,3		  92,3		  93,2		  95,1		 96,7		  98,5		  99,5	 100,4	 101,7	 102,1	 104,0	 105,7	 106,6	 109,1	 117,4	 116,8	 119,4	 121,8
	 Juli	   89,8		  92,8		  92,3		  93,3		  95,3		 97,1		  98,9		  99,7	 100,6	 101,1	 102,5	 104,4	 106,2	 106,1	 110,1 	 118,4	 117,1	 119,8	 122,2
	 Aug.	   89,7		  92,5		  92,5		  93,4		  95,4		 97,4		  98,9		  99,8	 100,6	 101,0	 102,6	 104,5	 106,0	 106,0	 110,1 	 118,8	 117,5	 119,7	 122,3
	 Sep.	   89,9		  92,4		  92,2		  93,3		  95,6		 97,5		  98,9		  99,8	 100,5	 101,0	 102,7	 104,7	 106,0	 105,8	 110,1 	 121,1	 117,8	 119,7	 122,6
	 Okt.	   90,1		  92,2		  92,3		  93,4		  95,6		 97,5		  98,7		  99,5	 100,5	 101,2	 102,5	 104,9	 106,1	 105,9	 110,7	 122,2	 117,8	 120,2	 123,0
	 Nov.	   90,6		  92,8		  92,1		  93,6		  95,7		 97,6		  98,9		  99,5	   99,7	 100,5	 102,1	 104,2	 105,3	 105,0	 110,5	 121,6	 117,3	 119,9	 122,7
	 Dez.	   91,1		  92,1		  92,9		  94,1		  96,0		 97,9		  98,3		  99,5	   99,7	 101,2	 102,6	 114,2	 105,8 	 105,5	 111,1	 120,6	 117,4	 120,5	 122,7

 Ab 2023:
Basis 2020 

= 100

Besser miteinander.

Wir sind Partner 
von Haus & Grund 

Was erwarten Sie von Ihrer Rechtsschutz-Versicherung?  
Unterstützung, wenn es darauf ankommt – in allen rechtlichen 
 Angelegenheiten! 
 
Mit unseren Rechtsschutzlösungen für Eigentümer und Vermieter 
haben wir immer die richtige Lösung für Ihre Konflikte.

Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung:

ROLAND Rechtschutz-Versicherungs-AG
Haus & Grund-Team 
Telefon 0221 8277-2333
www.roland-rechtsschutz.de/hausundgrund

Für Haus & Grund-
Mitglieder bieten wir 
besonders günstige 

Konditionen!
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Leinegeflüster

Willkommen zurück
Er ist ein guter alter Bekannter: Zwischen 2009 und 2013 
war er schon einmal erfolgreich als Sportchef für Hannover 
96 tätig. Jetzt ist Jörg Schmadtke (Foto) wieder in Amt und 
Würden – diesmal als neuer Ge‑
schäftsführer Sport mit Vertrag bis 
2029. Als erstes wolle er nun viele 
Gespräche führen, um die internen 
Abläufe, Strukturen und Sichtweisen 
kennenzulernen, hatte der 61-Jähri‑
ge nach seiner Vertragsunterschrift 
erklärt. Klar sei aber, dass das sport‑
liche Ziel nach wie vor der Aufstieg 
in die 1. Liga bleibe. Seine Verpflich‑
tung war noch vor wenigen Wochen 
nicht absehbar, doch sein Vorgänger 
Marcus Mann wechselte plötzlich und unerwartet nach 
viereinhalb Jahren zu Red Bull Salzburg.   

Danke für tollen Job
Er war eine Institution, mehr als 20 Jahre das Gesicht des 
Stadtmarketings in Hannover. Er machte das Maschseefest 
zum größten und schönsten Seefest Norddeutschlands 
und nicht zuletzt den Feuerwerks‑
wettbewerb in den Herrenhäuser 
Gärten zu einem Knaller. Jetzt 
hat sich Hans Nolte angeblich auf 
eigenen Wunsch überraschend als 
Chef der Hannover Marketing und 
Tourismus Gesellschaft (HMTG) 
zurückgezogen. Hartnäckig hält 
sich aber das Gerücht, dass es 
politische Gründe waren, die den 
Ausschlag gaben. Dem Oberbür‑
germeister hätten die Bedenken 
des meinungsstarken 64-Jährigen zur Durchführung der 
Sport-Großveranstaltung im Sommer in Hannover, den 
sogenannten Finals, nicht gepasst. 

Neue Herausforderung 2
Für sie ist es laut eigener Aussage eine „Umstellung“ und 
ein echter „Genre-Sprung“. Schauspielerin und Regisseurin 
Lena Kußmann wechselt Ende 2026 in die Schauspieldirek‑

tion des Schleswig-Holsteinischen 
Landestheaters. Seit 2012 leitet sie 
gemeinsam mit einem Kollegen das 
Theater an der Glocksee, eine der 
experimentierfreudigsten und auch 
erfolgreichsten freien Bühnen in 
Hannover. Zu ihren Erfolgen zählen 
in dieser Zeit die Auszeichnung mit 
dem Theaterpreis des Bundes und 
des pro-visio-Kulturpreises der Stif‑
tung Kulturregion sowie der erste 
Platz beim Best-OFF-Festival der 

Stiftung Niedersachsens.  

Überraschender Wechsel
Der Wechsel sorgte in der Medienbranche für eine große 
Überraschung: Helge Fuhst, seit 2019 bei ARD-aktuell als 
Zweiter Chefredakteur u.a. für die Tagesthemen verantwort‑

lich, wechselt zum Axel Springer-Verlag 
und wird Chefredakteur der Tageszei‑
tung  „Die Welt“. Zudem übernimmt 
er den Vorsitz der Chefredaktionen 
der  sogenannten Premium-Gruppe, 
zu der noch die deutschen Ableger 
von  „Politico“  und  „Business Insi‑
der“  gehören. Der gebürtige Hanno‑
veraner, der sein Magisterstudium an 
der  Gottfried Wilhelm Leibniz Uni  in 
den Hauptfächern  Politikwissen-
schaft und Geschichte erfolgreich ab‑

geschlossen hat, war zuvor u.a. auch Programmgeschäftsführer 
des Nachrichtensenders „Phoenix“.

Neue Herausforderung 1
Sie ist eine feste Größe in der deutschen Immobilienbranche: 
die Real Estate Arena (REA) in Hannover. Im vergangenen 
Jahr zog die Mischung aus Messe, Konferenz und Community 
rund 400 Aussteller und 7500 Besucher an – und in diesem 
Jahr rechnen die Veranstalter mit einem weiteren Wachs‑
tum. Verantwortlich für die Projektleitung ist seit kurzem 
Inga Frauendorf. Die neue Messeleiterin ist seit 2024 für 
die Deutsche Messe tätig. Zuvor war sie Key Account Ma‑
nagerin und Projektleiterin bei einer Eventagentur. Sie ist 
Nachfolgerin von Hartwig von Saß, der die REA aufgebaut 
hat und jetzt die Abteilung Neue Messen und Events bei der 
Deutschen Messe leitet. 



17WA 2/2026

BEEKESTRASSE 54 · 30459 HANNOVER
TELEFON 0511 / 94299-0 · TELEFAX 0511 / 94299-42
INFO@CARLOETTINGER.DE
WWW.CARLOETTINGER.DE ODER
QR-CODE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN

Mietspiegel für die 
Landeshauptstadt Hannover 2025
Am 18. Dezember 2025 hat der Rat der Landeshaupt-
stadt Hannover den Mietspiegel 2025 für das Gebiet 
der Landeshauptstadt beschlossen. Er ist somit rechts-
gültig und anwendbar.

Im Gegensatz zum Mietspiegel 2023 handelt es sich 
bei dem aktuellen Mietspiegel wieder um einen quali‑
fizierten Mietspiegel im Sinne des § 558 d BGB und § 6 
Mietspiegelverordnung (MsV). Dies bedeutet, dass die 
Datengrundlage neu erhoben wurde und nicht, wie beim 
Mietspiegel 2023, die Werte lediglich fortgeschrieben 
wurden. 

Die Neuerhebung der Daten führt auch in der Lan‑
deshauptstadt dazu, dass nicht für jede Wohnung im 
städtischen Gebiet eine Mieterhöhung begründbar ist. 
Für bestimmte Wohnungen kann es sogar zu einer Sen‑
kung der ortüblichen Vergleichsmiete aufgrund Größe-, 
Lagen- und /oder Ausstattungsmerkmalen kommen.

Da uns die ersten kritischen Stimmen hinsichtlich des 
neuen Mietspiegel erreicht haben, möchten wir an die‑
ser Stelle kurz auf einige wichtige Kriterien hinweisen:

Gemäß § 558 d BGB wird der qualifizierte Mietspiegel von 
der zuständigen Landesbehörde oder den Interessenver‑
bänden der Vermieter und der Mieter anerkannt. Im Falle 
der LHH wird der Mietspiegel von der Region Hannover 
für alle Gemeinden der Region beauftragt. Hierbei wird 
sie durch die sogenannte Mietspiegelkommission beglei‑
tet. Diese setzt sich aus verschiedenen Teilnehmern am 
Immobilienmarkt zusammen. Haus & Grund Hannover 
ist eingeladener Teil dieser Kommission. 

Die Erstellung des Mietspiegels wird von allen Teilneh‑
mern der Kommission kritisch begleitet. Hierbei sind die 
Interessen der jeweiligen Klientel wegweisend. Würde 
unser Verband an der Kommission nicht teilnehmen, 
würde der Mietspiegel trotzdem erstellt und die privaten 
Vermieter hätten keine Stimme. 

Der Mietspiegel wurde durch die FUB Wohnen+ 
Immobilien+Umwelt GmbH im Auftrag der Region Han‑
nover auf Grundlage einer Ausschreibung erstellt. Unser 
Verband hat keinerlei Einflussmöglichkeit auf die Beauf‑
tragung eines Mietspiegelerstellers durch die Region. 

Der neue Mietspiegel ist der erste, der nach den Vor‑
gaben der MsV erstellt wurde. Hierbei handelt es sich 
um zu beachtenden Bundesrecht. Die MsV legt verstärkt 
Wert auf die Anwendung statistisch fundierter Metho‑
den, was durch die Firma FUB umzusetzen war. 

Es besteht für alle Vermieter oder Mieter die Mög‑
lichkeit, den Mietspiegel im gerichtlichen Verfahren 
anzugreifen, sofern sie sich hiervon Erfolg versprechen.

Oliver Francke-Weltmann, 
H&G Hannover, Justiziar
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Energie & Haustechnik

Es ist nicht mehr zu über-
sehen. Das Badezimmer 
mausert sich zunehmend 
zu einem Wohnraum. Dies 
bestätigt eine Forsa-Studie, 
die im Auftrag der Vereini-
gung Deutsche Sanitärwirt-
schaft e. V. im Oktober 2024 
veröffentlicht wurde. Für 
91  Prozent der Befragten 
ist das Badezimmer ein 
wichtiger oder sogar sehr 
wichtiger Raum für gute 
Wohnqualität. 

Die Studie zeigt allerdings 
auch, dass 51  Prozent der 
deutschen Bäder minde‑
stens 15 Jahre alt sind und 
demnach nicht mehr den 
Ansprüchen an ein moder‑
nes, behagliches Bad ent‑
sprechen. Hinzu kommt die 
demografische Entwicklung, 
die den Ausbau von barrie‑

Badsanierung

Schon kleine Details 
werten den Raum auf

Trendscout Frank  A.  Rein‑
hardt zu bedenken.

Duschtasse statt 
Badewanne

Doch viele scheuen den 
Aufwand und die Kosten 
einer Komplettsanierung. 
Laut der Handwerkerko‑
operation Bad  &  Heizung 
betragen die Sanierungsko‑
sten für ein Bad mittlerer 
Ausstattung inklusive neuer 
Rohrleitungen, Elektro-, Ma‑
ler-, Maurer- und Fliesenar‑
beiten rund 4.700 Euro pro 
Quadratmeter. Sofern die 
Bausubstanz noch in Ord‑
nung ist, kann schon durch 
den Austausch der Sanitär‑
objekte oder die Neugestal‑
tung der Wände ein in die 
Jahre gekommenes Bad zum 
Hingucker werden. 
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rearmen beziehungsweise 
barrierefreien Bädern zur 
Folge haben sollte. „Ein ent‑
sprechend ausgebautes Bad 
ermöglicht bei gesundheit‑
lichen Einschränkungen den 

Verbleib in der vertrauten 
Umgebung. Hier stehen 
Haus- und Wohnungseigen‑
tümer vor einer immer grö‑
ßer werdenden gesellschaft‑
lichen Verantwortung“, gibt 

Sanitärobjekte und Wandfarben – in ein und demselben 
Farbton perfekt aufeinander abgestimmt.
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Ferdinand-Wallbrecht-Str. 45 · 30163 Hannover · Fax 39 15 28

(05 11)
66 85 14

Ein leistungsstarkes Team

	           freut sich auf Sie!
W I N F R IE D  
NEUMANN    

Unser Team löst alle Aufgaben

im Bereich Heizung - Sanitär.

Unsere Spezialisten sanieren professionell und schaffen schönere Bäder,
damit Ihr Tag gleich gut beginnt.
Unserer Spezialisten sanieren Ihre Heizung und bringen behagliche Wärme
in Ihr Zuhause.
Wir engagieren uns für Sie! Ihr Winfried-Neumann-Team.

Badausstellung

• Badsanierungen – Sanitär – Fliesen – 3D-Badplanung
• Duschwand nach Maß – Lackspanndecke
• Wandplatten für fugenlosen Badumbau
oder Teilsanierung

Förder- und zuschussfähig:
• Magic-Wannentüren / nachgerüstete Wannentür
• Höhenverstellbare WC – Anlagen
für körperlich eingeschränkte Menschen

Walsroder Straße 260  30855 Langenhagen
Fon 0511-77 63 73
info@klein-badkonzepte.de
www.klein-badkonzepte.de

Hier kommt die bodenebe‑
ne Duschfläche ins Spiel. 
Gehörte früher eine Bade‑
wanne zur Standardausstat‑
tung, wird sie heutzutage bei 
Renovierungen meist durch 
eine großzügige Dusche er‑
setzt. Dies setzt allerdings 
meist voraus, dass der Boden 
oder zumindest eine Teilf‑
läche neu gefliest werden 
muss. Wird hingegen eine 
sehr großzügige Duschtasse 
– im Format der vorherigen 
Badewanne – gewählt, kann 
der bisherige Fliesenboden 
erhalten bleiben. Lediglich 
die Wand benötigt neue 
Fliesen, und der Duschspaß 
ist garantiert.

Vorgefertigtes Sanitärmodul 
ersetzt den Spülkasten

In die Jahre gekommene 
Bäder haben meist noch 
einen wandhängenden Spül‑
kasten und ein Stand-WC. 
Mit dem Tausch des Spülka‑
stens gegen ein halbhohes 
Sanitärmodul, das die not‑
wendige Technik inklusive 
Spülauslösung fix und fertig 
integriert hat, erhält der 
Raum definitiv ein Upgrade. 
Es wird einfach vor die Wand 
gestellt und an die vorhan‑
dene Wasserleitung und das 
Abflussrohr angeschlossen. 
Groß im Kommen sind au‑
ßerdem spülrandlose WC, 
die besonders reinigungs‑
freundlich und wasserspa‑
rend sind.

Waren früher kleinformatige 
Fliesen angesagt, geben mitt‑
lerweile große Kacheln dem 
Raum ein modernes Flair. 
Weniger Aufwand erfordert 
eine Wandgestaltung mit 
dem sogenannten Fliese-
auf-Fliese-Verfahren. Dies 
kommt allerdings nur in Be‑
tracht, wenn Raumaufteilung 
und Objektanordnung un‑
verändert bleiben und keine 
oder nur geringe Installati‑
onsmaßnahmen anstehen. 
Dafür muss die vorhandene 
Fliesenwand so vorbereitet 

werden, dass der Untergrund 
tragfähig und eben ist.

Farbe im Bad

Vor al lem die Wand am 
Waschtisch ist prägend. Wer‑
den lediglich hier die vorhan‑
denen Fliesen entfernt, kann 
eine gemusterte wasserfeste 
Tapete oder ein farbiger 
Anstrich mit wasserfester 
Farbe dem Bad den letzten 
Kick geben. Zudem lässt sich 
dann die Oberfläche nach 
ein paar Jahren immer mal 
wieder unkompliziert neu‑
gestalten. Ein Detail, aber 
dennoch wirkungsvoll: Farbig 
passende Steckdosen oder 
Lichtschalter verschwinden 
optisch in der Wand. 

Gestalterisch wichtig sind 
natürlich auch die Form und 
die Farbe des Waschbeckens. 
Das gab es doch schon mal in 
den 1970er-Jahren? Stimmt: 
Sanitärprodukte mit der 
Farbbezeichnung „Bahama‑
beige“ oder „Kalaharigelb“ 
revolutionierten damals die 
Nasszelle. So hält zwar die 
Farbigkeit nach vielen Jahr‑
zehnten des reduzierten 
Designs in Weiß und Grau 
wieder Einzug in unsere Bä‑
der. Allerdings nun mit einem 
ganz anderen Ansatz: Der 
gesamte Raum gilt als zu ge‑
staltende Einheit. Farbe wird 
nicht nur punktuell, sondern 
als grundlegendes Gestal‑
tungsmerkmal eingesetzt. 
Mit einem bemerkenswerten 
Effekt: Werden Sanitärob‑
jekte und Wandfarben in 
ein und demselben Farbton 
gestaltet oder farblich aufei‑
nander abgestimmt, wirken 
die Sanitärelemente eher 
wie Möbelstücke und nicht 
wie notwendig vorhandene 
praktische Nutzobjekte. Wird 
dann noch statt eines her‑
kömmlichen Siphons ein 
Designsiphon installiert, ist 
das Upgrade perfekt.

Susanne Speckter
Freie Autorin, Haus und Grund 

Deutschland
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Jörg Deterding GmbH & Co. KG
Im Rehwinkel 18 · Garbsen · 05131-77 05 • Dessauerstr. 16 · 30161 Hannover · 0511-388 00 09

www.deterding-sicherheitstechnik.de  ·  info@deterding-sicherheitstechnik.de

Wir sichern Ihr Haus nach
DIN - 18104/1 und 18104/2

Tischlereimeisterbetrieb

Jörg Deterding GmbH & Co. KG
Im Rehwinkel 18 · Garbsen · 05131-77 05 • Dessauerstr. 16 · 30161 Hannover · 0511-388 00 09

www.deterding-sicherheitstechnik.de  ·  info@deterding-sicherheitstechnik.de

Fenster – Türen
Einbau und Wartung

Wir sichern Ihr Haus nach DIN - 18104/1 und 18104/2
Tischlereimeisterbetrieb

bauen · renovieren · sanieren

BAUGESCHÄFT	
GUIDO ZIEMEK GMBH

	 Maurer-	u.	Betonbaumeister 
Dieckbornstr.	8	·	30449	Hannover	

Wärmedämmung
Komplettleistungen · Betonarbeiten  + San.

Innenausbau · Neu- und Umbau
Altbausanierung · Fliesenverlegung

Fassadensanierung · Balkonsanierung
Kellerabdichtung

Tel. (05 11) 44 85 81  · Fax (05 11) 2 10 58 96

          E-Mail g.z.bau@htp-tel.de 

Mit der zuletzt 2023 novel-
lierten Trinkwasserverord-
nung wurde der Grenzwert 
für Blei im Trinkwasser er-
neut verschärft. Zugleich 
sind Hauseigentümer ver-
pflichtet, bis zum 12. Januar 
2026 gegebenenfalls vorhan-
dene Bleileitungen im Trink-
wassersystem nun endgültig 
zu entfernen. In wenigen 
Fällen gibt es Ausnahmen.

Bleileitungen wurden in Nord- 
und Ostdeutschland zum Teil 
noch bis Anfang der 1970er-
Jahre in Trinkwassersyste‑
men verbaut. In Bayern und 
Baden-Württemberg kamen 
diese seit Ende des 19. Jahr‑
hunderts kaum noch zum 
Einsatz. Bleirohre können Blei 
an das Trinkwasser abgeben. 
Bereits geringe Bleimengen 
im Trinkwasser gelten als 
gesundheitsgefährdend und 
können insbesondere bei 
Kleinkindern zu Verhaltens‑
störungen führen. Der Genuss 
dieses Wassers ist daher für 
Kinder und Schwangere nicht 
zu empfehlen.

Grenzwert wird 
2028 weiter abgesenkt

In den letzten zwei Jahr‑
zehnten wurde der zugelas‑
sene Grenzwert für Blei im 
Trinkwasser immer weiter 
verschärft: 2001 waren noch 
0,040  Milligramm pro Liter 
(mg/l) Trinkwasser erlaubt, 

2003 nur noch 0,025  mg/l. 
Seit Dezember 2013 liegt der 
Grenzwert bei 0,010  mg/l. 
Er kann in der Regel nicht 
eingehalten werden, wenn 
noch Bleileitungen in der 
Hausinstallation vorhanden 
sind. Mit Blick auf die ge‑
sundheitlichen Risiken wurde 
dieser Grenzwert mit der 

Trinkwasserverordnung (TrinkwV)

Trinkwasserleitungen aus Blei – 
was jetzt zu tun ist

jüngsten Novelle der TrinkwV 
weiter auf 0,005 mg/l ab 2028 
abgesenkt.

Trinkwasserleitungen 
aus Blei müssen entfernt 

und Verbraucher informiert 
werden

Alle Betreiber von Wasser‑
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Was sollten betroffene 
Eigentümer jetzt tun?

•	 Überprüfen, ob in ihrem Gebäude Bleileitungen 
verbaut wurden – gegebenenfalls mithilfe eines 
Fachbetriebs für Sanitärinstallation.

•	 Umgehend Handwerker beauftragen, wenn Blei‑
rohre oder bleihaltige Teile vorhanden sind.

•	 Bei Vermietung die Mieter und bei Verkauf zu‑
künftige Käufer umfassend informieren – die In‑
formationspflicht gilt besonders bei gewerblicher 
Trinkwasserabgabe.

•	 Gegebenenfalls Fristverlängerung beim zustän‑
digen Gesundheitsamt beantragen (wegen Aus‑
lastung des Handwerks oder bei Eigenbedarf).

•	 Trinkwasser testen lassen, wenn Zweifel bestehen 
– insbesondere bei Kindern und Schwangeren.

•  Maurer, Beton, Putz, Reparaturen

•  Fliesenarbeiten

•  Altbausanierung

•  Trockenbau

•  Abbrucharbeiten

Inh: F. Schubert

Birkenweg 62 · 30827 Garbsen OT Berenbostel
Tel: 05131 / 44 61 600 · Fax: 05131 / 44 61 606

Gransee Baugesellschaft mbH . Postfach 1247 . 31152 sarstedt

Gransee Baugesellschaft mbH . Geschäftsführer Michael Gransee
Postfach 1247 . 31152 sarstedt . Handelsregister HrB 200362 . amtsgericht Hildesheim . steuernummer 
30/215/02646 . sparkasse Hannover . BLZ 25050180 . Konto 900223430 . Volksbank Hildesheimer Börde eG
BLZ 25991528 . Konto 5000111600 . sparkasse Hildesheim . BLZ 25950130 . Konto 99061160

Mühlenstraße 2
31157 sarstedt
T. 05066-900205
F. 05066-900204
info@gransee-bau.de
www.gransee-bau.de

PuTZ- und MauerarBeiTen . FLiesenarBeiTen . BauwerKsaBdicHTunG . GeneraLunTerneHMunG

putz- und mauerarbeiten . fliesenarbeiten 
bauwerksabdichtungen . generalunternehmung

gransee baugesellschaft mbh

mühlenstrasse 2 . 31157 sarstedt
Fon 05066 / 900 205 . fax 900 204 . e-mail: info@gransee-bau.de

gransee2016.indd   1 13.07.2016   12:26:10 Uhr

versorgungsanlagen – dazu 
zählen auch private Haus- 
und Wohnungseigentümer 
– sind nach der TrinkwV 
verpflichtet, vorhandene 
Bleileitungen oder bleihal‑
tige Leitungsteile zu ent‑
fernen oder stil lzulegen. 
Die Frist für den Austausch 
endet am 12.  Januar  2026. 

Zudem müssen Verbraucher 
(Bewohner) unverzüglich 
informiert werden, sobald 
der Betreiber Kenntnis von 
vorhandenen Bleileitungen 
hat – sowie darüber, wann 
der Austausch erfolgen soll. 
Spätestens ab dem 13. Janu‑
ar 2026 ist die Erfüllung der 
Pflicht zur Entfernung oder 
Stilllegung von Bleileitungen 
gegenüber dem Gesund‑
heitsamt nachzuweisen.

In Ausnahmen ist eine 
Fristverlängerung möglich

•	 Das Gesundheitsamt 

kann die Frist zum Aus‑
tausch von Bleileitungen 
auf Antrag des Betrei‑
bers oder Eigentümers 
verlängern. Dies ist mög‑
lich, wenn

•	 vor  dem 12.   Januar 
2026 ein geeignetes 
Installationsunterneh‑
men mit der Entfernung 
oder Stilllegung beauf‑
tragt wurde und dieses 
bescheinigt, dass der 
Auftrag aus Kapazitäts‑
gründen erst später bis 
zu einem bestimmten 
Termin abgeschlossen 
werden kann oder 

•	 das Trinkwasser nur für 
den eigenen Haushalt 
des Betreibers der Was‑
serversorgungsanlage 
genutzt wird und eine 
Schäd igung  der  Ge‑
sundheit der Bewohner 
nicht zu befürchten ist. 
In diesem Fall ist eine 
Verlängerung längstens 
bis zum 12. Januar 2036 
möglich.

Der Betreiber der Wasserver‑
sorgungsanlage muss aber 
auch bei einer Verlängerung 
der Frist das Gesundheitsamt 
sofort informieren, sobald 
sich bei den Nutzern etwas 
Wichtiges ändert – zum Bei‑
spiel, wenn künftig auch Kin‑
der, Schwangere oder Frauen 
im gebärfähigen Alter das 
Wasser regelmäßig nutzen.

Wechselt der Eigentümer der 
Anlage, bevor die verlänger‑
te Frist abläuft, gilt eine neue 
Frist: Sie endet ein Jahr nach 
dem Eigentumsübergang.

Corinna Kodim
Geschäftsführerin Energie, Umwelt, 

Technik, Haus und Grund Deutschland

Fo
to

: M
ira

cl
e/

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m



22 WA 2/2026

bauen · renovieren · sanieren

Angesichts steigender Ener-
giepreise, hoher Baukosten 
und des drängenden Klima-
schutzes rücken Maßnahmen 
in den Fokus, die mit relativ 
geringen Investitionen groß-
en Nutzen bringen. Gerade 
bei Wohngebäuden bieten 
geringinvestive Maßnahmen 
eine besonders effektive 
Möglichkeit,  Energiever-
brauch und Betriebskosten 
zu senken – ohne komplexe 
Sanierungsprozesse oder 
aufwendige Umbauten. Im 
folgenden Beitrag stellen 
wir vor, wie sich mit über-
schaubarem Aufwand viel 
erreichen lässt.

Auch wenn aktuell am Ge‑
bäude keine Instandhaltungs- 
oder Modernisierungsar‑
beiten geplant oder grö‑
ßere Baumaßnahmen aus 
finanziellen Gründen nicht 
umsetzbar sind, lassen sich 
dennoch kleinere Verbesse‑
rungen kurzfristig realisie‑
ren. Eine Prüfung möglicher 
Einsparpotenziale kann sich 
lohnen.

Was sind geringinvestive 
Maßnahmen?

•	 Unter geringinvestiven 
Maßnahmen versteht 
man alle Schritte, die 
mit moderatem Aufwand 
(zeitlich und finanziell) 
real is ierbar s ind und 
trotzdem eine spürbare 
Einsparung an Energie 
ermöglichen. Typischer‑
weise handelt es sich um:

•	 Verhaltensänderungen, 
zum Beispiel Nutzerver‑
halten beim Heizen, Lüf‑
ten oder Umgang mit 
elektrischen Geräten,

•	 kleine bauliche Opti‑

Energiesparmaßnahmen

Geringer Aufwand, hoher Nutzen: 
So sparen Sie Energie und Kosten

mierungen wie Abdich‑
tungen und Dämmung 
einzelner Bauteile oder 
die Optimierung vorhan‑
dener Technik,

•	 den Einsatz effizienterer 
Geräte und Komponen‑
ten.

Anpassung des 
Nutzerverhaltens

•	 Für die Anpassung des 
Nutzerverhaltens ist kein 
Geld nötig, stattdessen 
wird sparsames Verhal‑
ten mit geringeren Be‑
triebskosten belohnt. 
Die Maßnahmen sind 
vielfältig:

•	 Raumlufttemperaturen 
senken: Jeder Grad, der 
über dem sinnvollen Ni‑
veau geheizt wird (Wohn‑
raum 20  Grad, Schlaf‑
raum 17  Grad), kostet 

spürbar Energie. Nach 
den Erfahrungen kann 
das Absenken um 1 Grad 
bis zu 6 Prozent Heizener‑
gie sparen. Die Mindest‑
temperatur zur Vermei‑
dung von Feuchte- oder 
Schimmelpi lzschäden 
von 16 Grad sollte jedoch 
niemals unterschritten 
werden.

•	 Stoßlüften statt Kipp‑
fenster: Effizientes Lüf‑
ten spart Wärme und 
verhindert außerdem 
Feuchteprobleme und 
Schimmelpilzbildung.

•	 Warmwasser bewusst 
nutzen: Duschen statt Ba‑
den, Wasser nicht unnö‑
tig laufen lassen, tropfen‑
de Wasserhähne reparie‑
ren – das senkt sowohl 
den Wasserverbrauch als 
auch den Bedarf an Wär‑
meenergie. Hierdurch 

kann der Wasserbedarf 
um mehr als 50 Prozent 
reduziert werden.

•	 Standby-Verbrauch ver‑
meiden: Steckdosenlei‑
sten mit Schalter oder 
Zeitschaltuhren helfen, 
Geräte komplett auszu‑
schalten. Nach Schät‑
zungen des Umweltbun‑
desamtes verbrauchen 
Haushalte etwa 360  Ki‑
lowattstunden pro Jahr 
(kWh/a) für Elektroge‑
räte im Standby-Modus. 
Das sind je nach Strom‑
tarif etwa 115  Euro pro 
Jahr.

•	 Ladestecker für Handys 
von der Steckdose tren‑
nen: Ladestecker ver‑
brauchen Strom, wenn 
sie einfach nur in der 
Steckdose stecken. Der 
Verbrauch für einen La‑
destecker ist zwar nur 
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Lohkamp 44a | 30855 Langenhagen | Tel. 0511 7852460  
Fax 0511 7852461 | derfuger@gmx.de | www.derfuger.de

Vom Fachmann seit über 20 Jahren 

Q   Elastische Fugen, Silikonfugenerneuerung
Q   im Fliesen- und Natursteinbereich
Q   an Badewanne, Dusche, im Schwimmbad
Q   auf Terrasse und Balkon
Q   am Glasfalz, an Fassade und Fenster

Q   Wir erledigen auch Kleinaufträge!

vorher

nachher

der fuger Wir erneuern auch gerissene und 

schimmelige SilikonfugenG
m

b
H

Silikonfugen

gering, kann sich aber 
bei mehreren Ladege‑
räten im Haushalt auf 
über 10  Euro im Jahr 
summieren.

Kleine Investitionen von 
50 bis wenigen 1.000 Euro

•	 Mit  gerin‑
gen Kosten von 50 bis 
wenigen 1.000  Euro 
lassen sich bereits 
wirkungsvolle Maß‑
nahmen umsetzen:
•	 L E D  s t a t t 
G l ü h l a m p e :  D e r 
A u s t a u s c h  a l t e r 
Leuchtmittel gegen 
effiziente LEDs spart 
Strom und amorti‑
siert sich schnell. Bis 
zu 90  Prozent Stro‑
mersparnis sind mög‑
lich, verglichen mit 
a lten Glühlampen 
und bis zu 70  Pro‑
zent, wenn Halogen- 
oder alte Energie‑
sparlampen ersetzt 
werden.
•	 Beleuchtung 
optimieren: Beim Ein‑
satz von Bewegungs‑

meldern, Zeitschaltuhren 
und Tageslichtsensoren 
wird das Licht nur dann ge‑
nutzt, wenn es gebraucht 
wird. Die Maßnahmen 
empfehlen sich beson‑
ders in gemeinschaftlich 
genutzten Bereichen wie 
Hauseingängen, Fluren, 
Treppenhäusern, Kellern 
und Zugangswegen zum 
Haus, Müll- oder Park‑
platz.

Wir machen 

Wir machen Ihre Bodenträume wahr!

Neues Design, bewährte Qualität! Jetzt 150m2 Ausstellung!

•	 Dämmmaßnahmen an 
kleinen Bauteilen: Heiz‑
körpern ischen  unter 
Fenstern, Heizungs- und 
Warmwasserleitungen 
in unbeheizten Räumen 
d ä m m e n ,  Ro l l l a d e n ‑
kästen isolieren oder die 
Dichtungen von älteren 
Fenstern und Außen‑
türen erneuern – solche 
Maßnahmen reduzieren 
die Wärmeverluste um 
bis zu 10 Prozent und ko‑
sten nur wenig Aufwand 
und Geld.

•	 Heizungs- und Warmwas‑
sersystem optimieren: 
Hydraulischer Abgleich, 
moderne Thermostat‑
ventile, Austausch alter 
Umwälzpumpen, Spei‑
cherdämmung, Optimie‑
rung der Steuer- und 
Regeltechnik – diese 
Maßnahmen können den 
Wärmeverbrauch signifi‑
kant um bis zu 30 Prozent 
senken. Sie lohnen sich 
aber nur, wenn die Hei‑
zung noch mehrere Jahre 
betrieben wird. Denn 
bei  einer Umstel lung 
der Wärmeversorgung 
auf erneuerbare Ener‑
gien müssen die mei‑
sten Maßnahmen erneut 
durchgeführt werden.

•	 Kauf effizienter Elektro‑
geräte: Der Austausch 
alter Elektrogeräte ge‑
gen effiziente Neuge‑
räte amortisiert sich in 
der Regel innerhalb von 
wenigen Jahren durch 
geringere Strom- und 
Wasserkosten.

Alter Damm 15 · 30419 Hannover

• Steildach
• Flachdach
• Fassade
• Bauklempnerei
• Wärmeschutz
• Holzbau
• Reparaturen☎ 05 11 /  67 38 88 · Fax: 37 14 07

www.jarasinsky-bedachungen.de · jarasinskygmbh@t-online.dewww.dachdeckerei-jarasinsky-vierk.de · dachdeckerei@jarasinsky-vierk.de

Alter Damm 15 A · 30419 Hannover

Kommentar von Corinna Kodim, 
Geschäftsführerin Energie, Umwelt, Technik
Haus und Grund Deutschland

„Bewusstes Nutzerverhalten und gerin‑
ginvestive Maßnahmen sind keine Klei‑
nigkeiten – in Summe können sie 20 bis 
30 Prozent Energieeinsparung bringen. 
Sie sind besonders interessant für alle, 
die schnell und ohne große Umbauten 

etwas bewirken wollen – ob Mieter, Eigentümer 
oder Gewerbe.“
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Sicherheit

Von Kindern wird der Win-
ter  a ls  e ine spannende 
Jahreszeit empfunden, weil 
s ie auf Schlittenfahren, 
Schneeballschlachten und 
Schneemannbau hoffen. Die 
Erwachsenen sehen das oft 
etwas kritischer. Sie denken 
an Glatteisunfälle, Räum- 
und Streupflichten sowie 
mögliche Heizungsausfälle 
bei Minustemperaturen. 
Der Infodienst Recht und 
Steuern der LBS stellt in 
seiner Extra-Ausgabe einige 
Gerichtsurteile vor, die sich 
mit den Schattenseiten der 
kalten Jahreszeit befassen.

Ist der Boden mit Laub be‑
deckt, sollten Fußgänger 

etwas aufmerksamer sein 
als sonst. Sie müssen damit 
rechnen, dass sich unter‑
halb dieses Belages Glät‑

Fatale Rutschpartie
Winterliche Gerichtsurteile zu Schnee, Eis und Heizung

teinseln befinden, auf denen 
sie ausrutschen könnten. 
Das Landgericht Lübeck (Ak‑
tenzeichen 6 O 157/22) ging 
deswegen bei einer Frau, die 
auf laubbedecktem Boden 
ins Schlittern gekommen 
und gestürzt war, von einem 
Mitverschulden aus und 
sprach ihr nur ein gekürztes 
Schmerzensgeld zu.

Manche Grundstücks‑
besitzer engagieren 

Räum- und Streudienste, um 
sich von den Lasten des Win‑
ters zu befreien. Der Bundes‑
gerichtshof (Aktenzeichen 
VII ZR 355/12) klärte auf, 
dass es sich dabei um einen 
Werkvertrag handle. Das be‑
deutet: Wenn die Aufgaben 
mangelhaft erledigt wurden, 
kann der Auftraggeber die 
Vergütung mindern, denn 

von Seiten der Firma ist ein 
Erfolg geschuldet.

Ein komplexer Fall  zum 
Thema Winterdienst er‑

eignete sich in Hessen. Dort 
stürzte eine Mieterin auf 
dem vereisten Zuweg zur 
Wohnanlage einer Eigen
tümergemeinschaft. Die WEG 
hatte zwar die Streuarbe‑
iten an eine Firma über‑
tragen, diese war aber of‑
fenkundig ihren Pflichten 
nicht nachgekommen. Die 
Mieterin verklagte nun den 
Eigentümer, der ihr die Woh‑
nung vermietet hatte – und 
war in letzter Instanz vor dem 
Bundesgerichtshof (Akten‑
zeichen VIII ZR 250/23) damit 
erfolgreich. Aus dem Ver‑
trag heraus sei der konkrete 
Vermieter gegenüber der 
Verunglückten verpfl ich‑

tet, im Winter für geräumte 
und gestreute Wege zu sor‑
gen. Für das Versagen des 
beauftragten Unternehmens 
müsse er rechtlich einstehen. 
Und zwar auch dann, wenn er 
nicht alleiniger Eigentümer 
des Objekts, sondern nur Mit‑
glied einer Gemeinschaft sei.

Streupflicht ist nicht gleich 
Streupflicht. Für Gast‑

wirte können erhöhte Anfor
derungen bestehen, wenn sie 
durch ihren Gewerbebetrieb 
einen erweiterten Publi‑
kumsverkehr eröffnen. Diese 
Entscheidung traf das Ober‑
landesgericht Naumburg (Ak‑
tenzeichen 10 U 54/12) und 
sprach davon, dass Gastwirte 
gegebenenfalls sehr viel 
häufiger als normale Grund‑
stücksbesitzer räumen und 
streuen müssten. Hier hatte 
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Fußwegreinigung · Winterdienst · 90 Jahre 
60 Reinigungsfahrzeuge

555 033
Fax (0511) 555 030

www.reinigungsdienste-hannover.de
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SEIT 1893 DER UMWELT VERPFLICHTET

BALZERS
REINIGUNG
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Fußwege · Großflächen · Parkplätze
Winterdienste · Grundstückspflege
Bogenstraße 16 · 30165 Hannover

Tel. 0511/3 52 30 10 · Fax 3 52 36 12

Re i n i gung s  GmbH
Tel: 0511-81 70 01/2
Fax: 0511-28 34 446 
E i n t r a c h t w e g  2 1
3 0 1 7 3  H a n n o v e r

F U S S W E G E
WINTERDIENST
GROSSFLÄCHEN
PARKGARAGEN

…über

…immer für eine saubere Umwelt
60
JAHRE

www.preiss-hannover.de

der Betreiber eines Lokals 
eine Silvesterparty ausgeri‑
chtet und bereits ab 20 Uhr 
nichts mehr gegen Schnee 
und Eis unternommen.

So ziemlich das Unangene‑
hmste,  was einem im 

Winter widerfahren kann, ist 
ein totaler Heizungsausfall. 
Denn in einer ausgekühlten 
Wohnung lässt es sich nur 
schwer aushalten. Das Land‑
gericht Berlin (Aktenzeichen 
63 S 373/13) sprach einem 
Mieter pauschal eine Miet‑
minderung in Höhe von 60 
Prozent zu, weil zum Zwecke 
des Heizungsaustausches 
die Öfen aus der Wohnung 
entfernt worden waren. Die 
tatsächlichen Innentempera‑
turen müssten gar nicht erst 
dargelegt werden.

Ebenfalls mit einem Hei‑
zungsproblem hatte es 

ein Mieter in Hessen zu tun. 
Er bemängelte,  dass ein 
Heizkörper nur in der oberen 
Hälfte warm werde und be‑
fürchtete, dies könne die 
Abrechnung der Wärme‑
kosten verfälschen. Diese 
Sorgen teilte das Amtsgericht 
Hanau (Aktenzeichen 37 C 
393/13) nach der Anhörung 
e ines  Sachverständigen 
nicht. Die Messergebnisse 
seien eindeutig nicht beein‑
trächtigt worden.

Stürzt  e in Passant auf 
e inem vereisten,  mit 

Schnee bedeckten Gehweg, 
so kann ein Anlieger un‑
ter Umständen auch dann 
haften, wenn der unmit‑
telbare Unfallort gar nicht 
seiner Streupflicht unterlag. 
Zu diesem Beschluss kam 
das Kammergericht Berlin 
(Aktenzeichen 7 U 102/14) 
in einem ganz speziellen Fall. 
Der Grundstückseigentümer 
hatte nämlich den Bereich, 
für den er unzweifelhaft 

zuständig war, nicht geräumt. 
So hatte der Verunfallte nach 
Ansicht des Gerichts gar ke‑
ine Möglichkeit gehabt, sich 
auf einem gefahrlosen Teil 
des Gehwegs zu bewegen.

Mi e t e r  h a b e n  e i n ‑
e n  A n s p r u c h 

a u f  e i n e  s o g e n a n n t e 
„Behaglichkeitstemperatur“. 
Sie liegt nach Ansicht des 
Amtsgerichts Bonn (Akten‑
zeichen 206 C 18/19) bei 
den hauptsächlich genutzten 
Räumen zwischen 20 und 
22 Grad Celsius und bei den 
Nebenräumen zwischen 18 
und 20 Grad. Der Vermieter 
muss bei zentralbeheizten 
Objekten dafür sorgen, dass 
diese Temperaturen erreicht 
werden.

Wenn e ine  Heizung‑
sanlage modernisiert 

werden soll, dann muss im 
Ankündigungsschreiben für 
diese Maßnahme nicht aus‑
drücklich erwähnt werden, 
dass die Wohnung während 
der winterlichen Umbau‑
phase mit einer Ersatzheizung 
ausgestattet wird. Das Land‑
gericht Berlin (Aktenzeichen 
63 S 257/14) stellte fest, zu 
einer Modernisierungsankün‑
digung gehöre noch keine 
Information, die potenzielle 
Härteeinwände des Mieters 
entkräften könne.

Ein im Homeoffice arbei‑
tender Mensch wollte 

lediglich die Heizung hoch
drehen, weil es ihm kalt war. 
Doch während er das tat, 
kam es zu einer Verpuffung 
im Heizkessel und der Betrof‑
fene wurde verletzt. In einem 
anschließenden sozialgeri‑
chtlichen Verfahren stellte 
das Bundessozialger icht 
(Aktenzeichen B 2 U 14/21 
R) fest, dieses Ereignis falle 
als Arbeitsunfall unter den 
Unfallversicherungsschutz.

Ein Gebäudeversicherer 
haftet  auch für  e inen 

Frostschaden in einem unbe
wohnten Ferienhaus, urteilte 
das Oberlandesgericht Old‑
enburg (Aktenzeichen 5 U 
190/14). Konkret waren we‑
gen Minustemperaturen im 
zweistelligen Bereich meh‑
rere Leitungen und Heizkör‑
per geplatzt. Der Eigentümer 

konnte darauf verweisen, 
dass ein von ihm beauftrag‑
tes Ehepaar das Ferienhaus 
regelmäßig kontrolliert und 
die Heizung überprüft habe. 
Sie sei auf der Sternstufe 
bzw. auf Stufe eins gestan‑
den, was normalerweise eine 
ausreichende Frostsicherung 
garantiere.
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Tel. (0 51 37) 1 40 20 
www.gleue-und-willeke.de

metallhandwerk

1. März 1900              125 Jahre             1. März 2025 Telefon 0 51 01 / 1 35 77

Die Innung der Metallbauer und 
Feinwerkmechaniker Hannover informiert

Wer einen Fachbetrieb sucht, kann sich an das
Innungsbüro wenden www.metallinnung-hannover.de
oder direkt zu den nebenstehenden Innungsbetrieben 
Kontakt aufnehmen.

Das Metallhandwerk ist mit 
rund 31.000 Betrieben im 
Bundesgebiet vertreten. 
Somit bietet dieses Gewerk 
ca. 407.000 Menschen ein 
Betätigungsfeld, die mit 

Ein Handwerk stellt sich vor

Das Metallhandwerk ist ein 
vielseitiges Gewerk. Balkone, 

Vordächer, Treppen und Handläufe 
gehören genauso zur Produkt-

palette wie Inneneinrichtungen und 
Fenster und Türen.

Das Handwerk des Metall‑
bauers ist aus den traditi‑
onellen Berufen Schlosser 
und Schmied hervorgegan‑
gen. Metallbauer zeichnen 

einem Umsatz von rund 
69 Mrd. Euro jährlich ei-
nen ordentlichen Beitrag 
zur  Wirtschaftskraft  in 
Deutschland leisten. 

sich durch große Vielsei‑
tigkeit aus. Kunden treten 
mit den unterschiedlichsten 
Wünschen an die Metall‑
bauer heran. Zum Beispiel 
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Qualität bis ins Detail 
 

Bis zu fünf Geschosse in zahlreichen Varianten, Farben 

und Materialien realisierbar. 
 
 

Balkone von 

Riebensahm Metalltechnik 
 

Wir sind Ihr Partner für maßgeschneiderte Lösungen. 

Und das seit über 40 Jahren. 
 

Zuverlässig. Hochwertig. Innovativ. 
 

Individuelle Beratung und Planung, modernste Technik 

in der Fertigung, sowie qualifiziertes Fachpersonal 

garantieren einen reibungslosen Ablauf. 
 
 

Alles aus einer Hand zum Festpreis. 
 

Berechnung, Statik, Genehmigung, Aufbau. 
 

 
 

     

 

Riebensahm Stahl- und Metallbau GmbH 
Johann-Egestorff-Str. 14  |  30982 Pattensen 

Telefon: 05101 13577  |  Telefax: 05101 6666 
info@riebensahm-metall.de 

Bauherren und Hausbe‑
sitzer. Notausstiege, feu‑
erhemmende Stahltüren 
für  den Heizungskel ler, 
Gartenzäune und Garten‑
tore, Geländer für Balkone, 
Wendeltreppen aus Stahl, 
Sicherungssysteme, Tür‑
ketten und vieles mehr 
werden vom Metallbauer 
nach Absprache mit dem 
Auftraggeber entworfen 
und in solider handwerk‑
licher Qualität gefertigt. 
Das Umsetzen der ganz 
individuellen Kundenwün‑
sche und Vorstel lungen 
erfordert ein hohes Maß 
an Einfühlungsvermögen, 
Kreativität und fachlichen 
Fähigkeiten. 

Manche Betriebe haben sich 
auf bestimmte Fachrich‑
tungen innerhalb des Metall‑
bauerhandwerks spezialisiert,  
z.  B. Konstruktionstech‑
n i k  o d e r  M eta l l gesta l ‑
tung, andere Unterneh‑
men wiederum vereinigen 
mehrere oder sogar alle  
Fachrichtungen.

Ungewöhnliche 
Stahlkonstruktionen

Der Blick auf ein modern 
gestaltetes Neubaugebiet, 
auf Geschäftshäuser oder 
Galerien zeigt oft, wo Me‑
tallbauer in der Fachrich‑
tung Konstruktionstechnik 
am Werk waren:  Unge‑
wöhnliche Stahlkonstruk‑
tionen, oft verbunden mit 
viel Glas, Stahlbalkone in 
einer schönen architekto‑
nischen Ausführung, die 
über die reine Funktion 
hinausgeht und ästhetische 
Maßstäbe s ind setzten. 
Stahlkonstruktionen wer‑
den jedoch nicht nur im 
Außenbereich verwendet. 

Au c h  i m  Ha u s i n neren 
setz t  S tah l  heute  Ak‑
zente. So zum Beispiel im  
Treppenhaus und in der 
Verwendung bei Galerien, 
die die freie Fläche unter 
dem Dach nutzbar machen. 
Hier muss jedes technische 
Detail stimmen – gekonnte 
Feinarbeit für den Kon‑
struktionstechniker.

Mitglieder 
der Innung

Der Bereich Metallgestal‑
tung hat etwas mit Kre‑
ativität und kunstvoller 
Gestaltung von Gittern, 
Portalen und Geländern 
zu tun. Metallbauer die‑
ser Fachrichtung gehen 
gekonnt mit Schmiedeei‑
sen, Bronze und Kupfer 
um. Alte Werke werden 
restauriert, neue geschaf‑
fen – mit hohem gestal‑
ter ischen Einfühlungs‑
vermögen. Hier wird der 
Metallbauer zum Künstler. 
Auch das fachmännische 
Befestigen von Bausteinen 
und Baugruppen in Natur‑
stein, Mauerwerk, Beton 
oder Holz gehört dazu.

Diese Vielseitigkeit des 
Metallbauers soll in den 
kommenden Monaten hier 
wieder näher vorgestellt 
werden. 
Alle Betriebe die hier in‑
serieren, sind Mitglied der 
Innung der Metallbauer 
und Feinwerkmechaniker 
Hannover, einem Fachver‑
band, der die wirtschaft‑
l ichen und pol i t ischen 
Interessen seiner  Mit‑
gliedsbetriebe nach außen 
vertritt und als Dienstlei‑
ster seinen Betrieben die 
erforderliche Unterstüt‑
zung zukommen lässt. 
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Maler & Lackierer

Die meiste Zeit verbringen 
wir in geschlossenen Räu-
men, am liebsten in den 
eigenen vier Wänden. Da-
her ist es wichtig, bei der 
Raumgestaltung nicht nur die 
Ästhetik im Blick zu haben, 
sondern auch durch die rich-
tigen Baustoffe die Behaglich-

keit zu verbessern und somit 
die Wohnqualität zu steigern. 

Bei der Bewertung einer Im‑
mobilie gewinnt das Thema 
Wohnkomfort ebenso an Be‑
deutung. Der Auswahl des 
Dämmmaterials kommt da‑
bei eine wichtige Rolle zu, 

Fassadendämmung
Sondertechniken

Anstriche aller Art
Dannenbergweg 1, 30855 Langenhagen, Tel. (0511) 773000

Fax: (0511) 773001, malermeister@woebbekind.com

denn dieses hat Einfluss auf 
jene Faktoren, die zusammen 
genommen das Raumklima 
ausmachen. Eine Dämmung 
aus Mineralwolle, also Glas- 
oder Steinwolle, ermöglicht 
ganzjährig ideale Raumtem‑
peraturen: Wenn es im Som‑
mer draußen heiß wird, bleibt 

Rundum wohlfühlen zu Hause 
und dabei Kosten sparen
Dämmen mit Mineralwolle sorgt für ein gutes Raumklima und senkt den Energieverbrauch
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Da dauerhaft weniger geheizt und gekühlt werden muss, verringert sich der Energieverbrauch, womit man langfristig Geld spart. 
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Ehlbeek 10 · 30938 Burgwedel



®

Elektrotechnische Anlagen GmbH
Reparatur-Schnelldienst

30519 Hannover - Döhren · Am Schafbrinke 62 c

(05 11) 8 48 36 00
Rusch.Elektrotechnik@t-online.de

Der E-CHECK hilft, 
Schäden an der Elektrik 
zu vermeiden

Das Elektrohandwerk ist immer der richtige 
Ansprechpartner, wenn es um die 
Sicherheit bei elektrischen Leitungen 
und Anlagen geht.
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badmodernisierung · heizungsanlagen · Kundendienst

Haustechnik

die Temperatur im Gebäude 
wohltuend niedrig, während im 
Winter die Dämmung das Haus 
schön warm hält. Ein weiteres 
Plus: Da dauerhaft weniger 
geheizt und gekühlt werden 

was eine hohe Durchlässig‑
keit für Wasserdampf bedeu‑
tet. Somit kann Feuchtigkeit 
schnell aus den Bauteilen an die 
Außenluft abgeführt werden. 

Dass Dämmstoffe aus Mineral‑
wolle strenge Anforderungen 
an eine gesunde Raumluft im 
Gebäude erfüllen und dadurch 
zum gesunden Wohnen und 
mehr Wohlbefinden beitragen 
können, belegen auch verschie‑
dene Gütezeichen wie der vom 
Bundesumweltministerium 
vergebene „Blaue Engel“ oder 
„Indoor Air Comfort“ von Eu‑
rofins. Glas- oder Steinwolle 
verfügt zudem über gute schall‑
dämmende Eigenschaften. 
Ob bei der Außen- oder In‑
nendämmung, der Dämmung 
von Böden, Decken oder Wän‑
den – Mineralwolle schluckt 
durch ihre offenporige Struktur 
den Schall und hilft durch die 
deutliche Lärmreduktion, die 
Wohngesundheit weiter zu ver‑
bessern. Ausgezeichnet mit der 
höchsten Brandschutzklasse 
A1 verbessert Mineralwolle, 
die hauptsächlich aus nicht‑
brennbaren Rohstoffen und 
recycelten Materialien besteht, 
zusätzlich die Sicherheit in den 
eigenen vier Wänden.	   hlc

Eine Dämmung aus Mineralwolle, also Glas- oder Steinwolle, 
ermöglicht ganzjährig ideale Raumtemperaturen: Wenn es im 
Sommer draußen heiß wird, bleibt die Temperatur im Gebäude 
wohltuend niedrig, während im Winter die Dämmung das Haus 
schön warm hält. 
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muss, verringert sich der En‑
ergieverbrauch, womit man 
langfristig Geld spart. Wer bei 
der Dämmung auf Mineralwolle 
setzt, leistet außerdem einen 
wichtigen Beitrag, um beispiels‑
weise Schimmel zu vermeiden 
und die Luftqualität im Raum 
zu verbessern. Die Temperatur 
der Bauteiloberflächen im In‑
nenraum wird erhöht, so dass 
Luftfeuchtigkeit dort nicht mehr 
kondensiert. Darüber hinaus ist 
der Dämmstoff diffusionsoffen, 
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Vorträge · Seminare · Veranstaltungen

Auch im Jahr 2025 hat der BGH mit verschiedenen Entschei‑
dungen gestaltend und erklärend in Wohnraummietverhält‑
nisse eingegriffen. Hier ging es nicht nur um Betriebskosten 
und Minderung, auch Kündigung, Mieterhöhung, Miet‑
preisbremse und anderes waren Inhalt der im Vortrag zu 
besprechenden Entscheidungen. Deren Kenntnis kann das 
vertragliche Miteinander der Parteien fördern und Konflikte 
vermeiden.
Rechtsanwalt Oliver Francke-Weltmann informiert wie jedes 
Jahr über die aktuelle höchstrichterliche Rechtsprechung und 
bringt Sie auf den neuesten Stand.

Der 1-stündige Vortrag findet am 19. März von 18:00 – 19:00 Uhr 
im Saal des Tagungshaus der Katholischen Akademie, 
Platz an der Basilika 3, 30169 Hannover statt.
Die Teilnehmerzahl ist auf 80 Personen begrenzt.

Vorträge inkl. Skript sind für unsere Mitglieder kostenlos, Nichtmitglieder 
zahlen eine Gebühr von 40,00 €. Verbindliche Anmeldungen sind unter 
0511/ 300 300 erforderlich. 

Vortrag: Aktuelle Entscheidungen des BGH zum 
Mietrecht aus dem Jahr 2025 – Der Klassiker

Nach telefonischer 
Teilnahmebestätigung überweisen  
Sie bitte den jeweiligen Betrag 
- unter Angabe des 
Verwendungszwecks 
„Mietrecht“ auf das Konto von
HAUS & GRUNDEIGENTUM  
Hannover e.V.
IBAN: DE55 2505 0180 0000 3250 31Neuer Veranstaltungsort: 

Tagungshaus der Katholischen Akademie

Ab sofort finden Veranstaltungen für bis zu 80 Personen 
(Vorträge/Sondervorträge) im Tagungshaus der Katholischen 
Akademie, Platz an der Basilika 3, 30169 Hannover statt. 

Wir freuen uns mit diesem Veranstaltungsort einen Saal 
gefunden zu haben, der zentral gelegen, alle unsere 
Anforderungen erfüllt und auch für Sie einfach zu erreichen ist.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vom Hauptbahnhof oder 
Ausgang Ernst-August-Platz (Haltestelle Rosenstr.) aus mit den 
Straßenbahnlinien 10 (Richtung Ahlem) und 17 
(Richtung Wallensteinstraße) bis zur Haltestelle 
„Goetheplatz“. Von der U-Bahn-Haltestelle 
„Waterloo“ (Linien 3,7,9) führt ein kurzer Fußweg 
durch die Calenberger Neustadt zum Tagungshaus.

Das Tagungshaus hat leider keinen eigenen 
Parkplatz, kostenpflichtige öffentliche Parkplätze 
sind in der nahen Umgebung vorhanden, das 
nächstgelegene Parkhaus befindet sich in der 
Calenberger Esplanade, Humboldtstraße 2, 
30169 Hannover.
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Bauen · Renovieren · Sanieren 

• Sicherheitsbeschläge
• Schließanlagen
• Türen
• Garagentore
• Markisen
• Briefkästen
Beratung - Lieferung - Montage

Schulenburger Landstr. 35-39
30165 Hannover
Telefon 05 11 / 35 39 90-0 · Fax 35 39 90-90
info@bloess.com

Blöss anz 1107.indd   1 24.10.2007   12:51:55 Uhr

wohnart-börse

MARITA KÜHNE
Hausverwaltung
Immobilienverm. - seit 1985 - 

www.marita-kuehne-hausverwaltung.de

Mark-Twain-Weg 6 · 30966 Hemmingen
Tel. 0 51 01 / 58 44 00  · Fax 0 51 01 / 58 44 01

e-Mail: info@kuehne-hv.de

Ihr Partner für Hausverwaltung
Wir verwalten seit 1985 Wohn- und 

Geschäftshäuser in und um Hannover.
Zufriedene Kunden sind unser Ansporn. 

Wir nehmen Ihnen viel Arbeit, 
Sorgen und Ärger ab.

Auf Wunsch übernehmen wir auch gern 
nur die Betriebskostenabrechnung für Sie.

Eine Teilverwaltung nur im technischen oder nur 
im kaufmännischen Bereich ist auch möglich.

Hausverwaltung / Immobilien

Malerfachbetrieb
Siegfried Gajewczyk GmbH

Weetzener Landstraße 2
 30966 Hemmingen
 gajewczyk@htp-tel.de 

Ihr zuverlässiger Partner für Renovierungen aller Art

Telefon:  (05 11) 270 77 34
Telefax:  (05 11) 270 77 33
Mobil:  (0170) 500 39 58

www.maler-hemmingen.de
www.maler-hemmingen.de

Weetzener Landstraße 2
30966 Hemmingen
gajewczyk@htp-tel.de

Telefon: (05 11) 270 77 34
Telefax: (05 11) 270 77 33
Mobil:    (0170) 500 39 58

Ihr zuverlässiger Partner für Renovierungen aller Art

Fränkische Str. 24 · 30455 Hannover · Tel. 0511/49 90 49 · www.tischlerei-klauenberg.de

www.steinmetz-schipp.de · info@steinmetz-schipp.de

Arbeitsplatten · Badezimmer · Grabmale · Treppen

Lobker Straße 2
31191 Algermissen
Tel. (05126) 82 30

Mobil (0172) 17 323 56

Anfertigung individueller
Kundenwünsche sowohl
in Naturstein als auch
in Betonwerkstein

Ehlbeek 10 · 30938 Burgwedel

Elektro · Heizung · Sanitär
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Weißenburgstr. 7  ·  30161 Hannover
www.malereibetrieb-kammerer.de

info@malereibetrieb-kammerer.de

Wir bringen Farbe 
	        in Ihr Leben

WEG-Vewaltung
0511 - 300 303

Maklerabteilung
0511 - 300 30 700

Miethausverwaltung
0511 - 300 303

Immer die 1. Wahl
www.hug.immo

Jetzt Kontakt 
aufnehmen!
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Energie, die wirklich was verändert.
1962 brachte enercity 
Fernwärme nach Hannover.

Was prägt 
Hannovers 
Skyline?

Unsere
Wärme.
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